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Geschichte der luzernischen Taufer

Joseph Schacher

Das Jahr 1525 brachte in Ziirich den definitiven Bruch zwischen
Ulrich Zwingli und der radikalen Gruppe der T4ufer. Der Rat stell-
te sich auf die Seite des Reformators. Konrad Grebel nahm an Blau-
rock die erste Erwachsenentaufe vor, was zur gegnerischen Bezeich-
nung Wiedertdufer fithrte. Dieser Name ist insofern irrefithrend, als
die Tdufer erst die Taufe der Erwachsenen als giiltig anerkannten,
da ja Kleinkinder noch keine Busse und innere Umkehr anzustreben
vermochten. Die Einheit der Christen in der Schweiz, welche in der
Reformation Zwinglis durch das freie Schriftprinzip verlorenging,
wurde durch den gleichen Grundsatz der Tdufer weiter aufgelost. In
dieser ersten Loslosung von der urspriinglichen Reformationslehre
liegen die Keime simtlicher spitern protestantischen Sekten. Vom
Prinzip der freien Bibelforschung her war Zwingli eigentlich nicht
befugt, gegen die Taufer zu opponieren. Gerade diese fiithrten es
gleichsam ad absurdum durch ihre neue andere Auffassung tber
Taufe, Eid, Wirtschaft, Kriegsdienst und Obrigkeit. Auch die Tdu-
fer wahrten ihren Standpunkt auf Grund der Schrift und waren be-
strebt, die Ideale der Bergpredigt und des Urchristentums zu ver-
wirklichen, zumal sie ihre Glieder sorgfiltig auswahlten. Solche Din-
ge waren tragisch und fiir die religionspolitische Konzeption Zwing-
lis gefahrlich. Da er keinen Widerspruch duldete, verstehen wir, dafl
er fiir die Tdufer auf Ziircher Boden keine bleibende Heimat schaf-
fen konnte. Trotz der vorgenommenen Verhaftungen und Strafen
drangen die Ideen der Tiufer iiber die Grenzen Ziirichs hinaus nach
der ganzen Ostschweiz bis ins Tirol, westwirts nach Bern, Solo-
thurn, Basel, nordwirts nach Siiddeutschland und dem Rheinland.
Die Tiuferbewegung der Schweiz ist zeitlich ein bifichen lter als
jene Deutschlands; dort ging sie dem Bauernkrieg unmittelbar vor-
aus, hier folgte sie ihm nach. «Natiirlich gab es dauernden Kontakt
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zwischen den Schweizern und den Deutschen», wie der Blankeschii-
ler Peachey belegt!. Manche Anliegen der Tdufer waren trotz der be-
stehenden Gegensitze ebenfalls die Anliegen der Reformatoren, die
wir beide am besten aus Quellen erfahren. Begreiflicherweise bezo-
gen auch die katholischen Orte wider die Tdufer wie gegen alle iibri-
gen Neugldubigen aus prinzipiellen Griinden Stellung, da sie nicht
einfach willens waren, unter Mitwirkung unzustindiger Laienhinde
das «Lehr- und Werkgebiude der alten Kirche niederlegen zu las-
sen» 2. Die Bekdmpfung der Taufer beschiftigte die Tagsatzung so-
wie einzelne Orte bis ins 18. Jahrhundert.

Die grofite Ausbreitung auf Schweizerboden fand die Lehre der
Tdufer in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts, besonders im al-
ten Bern, wo sich im Emmental und Jura bis auf den heutigen Tag
biauerliche Niederlassungen erhalten haben, auch wenn sie in den
letzten Volkszahlungen nicht mehr eigens erfafit wurden. Es ist so-
mit klar, dal auch Luzern durch seine lange gemeinsame West- und
Nordgrenze mit dem frithern Bernbiet der Infiltration tiuferischer
Ideen stindig ausgesetzt war. Aber auch aus andern reformierten
Orten sowie aus dem Freiamt oder Ausland kommend, machten sich
etwa Tdufer im Luzernbiet bemerkbar. Umgekehrt sympathisierten
vereinzelte Personen mit der Lehre der Reformierten und Taufer,
vor allem in den Grenzgebieten.

Die erste Vorarbeit aus unsrem Staatsarchiv zum Thema der Tiu-
fer leisteten schon Anton Philipp von Segesser und Kasimir Pfyf-
fers. Weiter holte 1944 Willy Brindly aus durch seine «Tauferpro-
zesse in Luzern im XVI. Jahrhundert»*. Alle drei Autoren schopfen
aus Quellen der Ratsbiicher, Brandly bis 1582. Auch Sebastian Grii-
ter beleuchtet in seiner Kantonsgeschichte das Problem des Taufer-
tums aus seiner umfassenden Kenntnis der Ratsbiicher. Eine noch
viel ergiebigere Quelle bilden jedoch die Luzerner Turmbiicher, die
um die Mitte des 16. Jahrhunderts einsetzen. Darunter sind die Pro-

1 P. Peachey, Die soziale Herkunft der Schweizer Tdufer in der Reformations-
zeit. Karlsruhe 1954, 16.

2 S. Griiter, Geschichte des Kantons Luzern im 16. und 17. Jahrhundert. Luzern
1945, 6.

3 Ph. A. von Segesser, Rechtsgeschichte 1V 26 f., 267 ff.; K. Pfyffer, Gemailde
der Schweiz 11 242 ff.

4 Zwingliana VIII (1944) 65—78.
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tokolle iiber die in den alten fiinf Turmgefingnissen verhrten Per-
sonen zu verstehen. Vereinzelte Kenntnisse haben ihren Ursprung
aus andern Biichern des Staatsarchivs, wihrend noch ein paar auf-
schluf3reiche Ergidnzungen aus dem Stiftsarchiv Beromiinster stam-
men. Im Interesse einer totalen Ubersicht {iber die genannten Quel-
len verdffentlichte ich 1957 die «Luzerner Akten zur Geschichte der
Tdufer» 5. Auf diese Weise bleiben sie der Forschung erhalten und
zuginglich: dem Historiker, dem Juristen, dem Theologen, dem Ge-
nealogen, dem Philologen, dem Volkskundler, dem Soziologen. In der
erwihnten Publikation wurde abgesechen von den einschligigen No-
tizen der Reformationschronik Hans Salats, gedruckt im Archiv fiir
Schweizerische Reformationsgeschichte.

Das Ziel dieser Arbeit liegt nun in einer Gesamtdarstellung der
luzernischen Tiufer nach den aufgearbeiteten Quellen. Zunichst be-
schidftigen uns die Frithtdufer bis 1550. Fiir die spitere Zeit soll
nicht einfach der vorhandene Stoff chronologisch dargeboten wer-
den. Hingegen handelt es sich um eine geographische Gliederung in
chronologischer Form: Luzern und weitere Umgebung (unter Ein-
schlufl des Freiamts), Michelsamt, Surental, Wiggertal, Entlebuch.
Gerade im Blickfeld der einzelnen Talschaften werden die Zusam-
menhinge deutlicher. Nach dieser langen, aber notwendigen Einlei-
tung begeben wir uns endlich in medias res.

1. Friihtaunfer bis 1550

Am 27. Juli 1525 wurde in Luzern der erste Tdufer verhort: Hans
Nagel von Klingnau, auch Johannes Kriisi genannt, eine bekannte
Gestalt aus der Frithgeschichte der St. Galler Taufer. Nach der Dar-
stellung von Briandly, der sich auf Johannes Kefller stiitzt, nahm der
abtische Hauptmann, Melchior Degen aus Schwyz, Nagel gefangen,
um ihn rechtswidrig nach Luzern auszuliefern, weil man von einer
Verurteilung auf dem Gebiet des Abtes unliebsame Nachspiele be-
firchtete®. Nach den Luzerner Akten lautet die Anklage auf: Wie-
dertduferei, Unglaube und Ketzerei. Griiter ist hierin zu berichtigen,

8 Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte LI (1957) 1—26; 113—1375;
173—198, Zitiert: Luzerner Akten (nach Nummern).
¢ Vgl. Zwingliana VIII 66 f.



der Nagel blof8 zwinglisch-lutherischer Lehren bezichtigt?. Der be-
sondere Wert der Ratsbuchakten liegt nun darin, dafl diese an die
zwanzig Personennamen von Taufern aus St. Gallen und Umgebung
festhalten; unter diesen einen Hauptmann, einen Provisor, zwei
Schulmeister sowie den jungen Grebel. Gerade zur Zeit der Entste-
hung der neuen reformatorischen Gruppe spielten geistig fithrende
Kopfe und Akademiker eine wichtige Rolle. Nagel kannte aus rund
dreiflig Gegenden Leute von seiner Gesinnung. In St. Georgen hatte
er so vieleMenschen getauft, daff er im Verhor deren Zahl nicht mehr
angeben konnte. Als Mann der Elite besafl er ein neues und altes
Testament. Wenn er predigte, las oder lehrte, so gaben die Zuhorer
ihm und seiner Frau zu essen oder schenkten etwas an Geld: einen
Gulden, einen Dicken, einen Pfennig, drei Batzen oder weniger, da-
mit er das Weberhandwerk erlernen konnte. Jedenfalls kommt dem
Spinnen und Weben in der Geschichte der T4ufer eine gewisse Be-
deutung zu® Nagel war gegen Zehnten und dergleichen eingestellt,
was er aus dem lebendigen Wort Gottes begriindete. Er wurde nicht
zuletzt von Bauern ermuntert, ihnen vorzulesen. In diesem Zusam-
menhang sei daran erinnert, dafy gerade die Bauernkriege zur Geniige
beweisen, was man von der evangelischen Freiheit her auch in wirt-
schaftlichen Dingen erwartete. Nagel verachtete die Gottesmutter
und lehnte die Fiirbitte der Heiligen ab. Umso gldubiger stand er zu
Jesus Christus, seinem religiosen Ideal, dessen einmaliges Kreuzes-
opfer fiir alle Menschen ihm eine Mefifeier wertlos machte. Er hielt
alle Leute fiir Ketzer, die an das Sakrament der Eucharistie glaub-
ten. Aus diesem Grunde redete und predigte er fiir die Riumung
einer Kirche: «das man s6lle das helltum und die hellgen und got-
zen ufl dem alltar und uf} der kilchen thuon und ulhin werffen, alls
ouch beschechen ist. Und Ottmar Schwent mit sinen gsellen habe
den alltar uffgesprochen und das helltum daruff than.» Auf diese
Gestindnisse hin liel man Nagel als Ketzer des christlichen Glaubens
zu Pulver und Asche verbrennen und die Asche im Erdreich ver-
graben?®. Dieses Todesurteil bildete bereits keinen Prizedenzfall
mehr. Schon 1§24 wurde der Ziircher Bilderstiirmer Klaus Hottinger
in Luzern hingerichtet; also im Jahre, in welchem die V innern Orte

7 S. Griter, a. a. O. §6. .
8 Siehe E. Correll, Das schweizerische Taufermennonitentum. Tiibingen 1925, 101.
% Luzerner Akten Nr. 1.
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in Brunnen beschlossen, beim alten Glauben ihrer Viter zu bleiben,
und zwar mehr aus religisen als politischen Griinden 1.

Philipp Schwitzer von Miimpelgart im Elsal veranlafite Luzern
im Februar 1529 zum zweiten nachweisbaren Tduferprozefl. Dieser
hat jedoch nach den von Briandly ausgewerteten Quellen noch seine
Vorgeschichte. Wie also der Humanistenfiirst Erasmus in einem Brief
vom 15. April 1529 an seinen Kollegen Ludwig Baer schrieb, soll
Schwitzer (der Name ist zwar nicht ausdriicklich genannt) schon
in Montbéliard als Bufprediger gewirkt und drei Monate im Kerker
geweilt haben. Nach der Entlassung hitte er ganz biblisch den Staub
von den Fuiflen geschiittelt, um in den Straflen Basels erneut zu pre-
digen. Dort geiflelte er das Leben der Chorherren und begab sich,
wie man ithm nachsagte, in die Kirchen der Anhdnger Oekolampads,
welche er etwa als Seelenmérder betitelte. Nicht einmal im Gefing-
nis verstummte der Mund des Eiferers. Nach der Aktensammlung
zur Geschichte der Reformation in Basel legte er am 27. Januar 1529
Urfehde ab, durfte also ohne Erlaubnis nicht mehr ins Gebiet der
Stadt zuriickkehren 1. Ubrigens sollen die Basler Arzte ihn fiir gei-
steskrank erklart haben, nachdem er dort 6ffentlich gepredigt hatte 2.

In Luzern bekannte sich Schwitzer als abgestandenen Priester der
romischen Kirche. Er verwarf also: Priestertum, Messe, Fronleich-
nam und vor allem die Kindertaufe, weshalb er sich drei Jahre zu-
vor hatte anders taufen lassen. Nach seiner Angabe taufte er an
die acht Personen (bei Brindly heifit es Priester) nach dem neuen
Ritus. Schwitzer lehnte auch die Fiirbitte der Gottesmutter und al-
ler Heiligen ab. Mit religidsen Bildern des Herrn, unsrer lieben Frau
und der Heiligen wuflte er nichts anzufangen, weshalb er fiir deren
Entfernung eintrat. Bei seiner Einstellung zur alten Kirche redete
er von Gleisnerei und Abgotterei und war gegen all ihre guten Briu-
che und Ordnungen. Nach ihm stellten einzig die zu seiner Ansicht
Bekehrten die richtige christliche Kirche dar. Dem tiberzeugten Tédu-
fer machte es nichts aus, den Tod durch Ertrinken auf sich zu neh-
men. Offenbar von Schwitzer schrieb der streitbare Hans Salat ein
paar Jahre spiter in seiner Reformationschronik: «Es kam einer in

10 S, Griiter, a. a. O. 56, 59 f.
11 Vgl. Zwingliana VIII 7o f.
12 Zitiert aus P. Peachey, a. a. O. 23, Anmerkung 1.
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die Stadt Luzern, von Basel hergelaufen und schrie mit lauter Stim-
me an offenen Gassen: *Bekehret euch, tut Bufle; die Axt liegt am
Baum, oder ihr werdet alle untergehen’. Also ging er unter in der
Reuf’» 13, Aber gerade diese Worte von Bufle und innerer Umkehr
sind bezeichnend, hofften doch die Tdufer auf solche Weise voll-
kommene Kinder Gottes zu werden.

Im November und Dezember 1530 beschiftigten zwei Taufer den
Rat erneut. Heini von Tédgeren, womit Tédgerig bei Bremgarten ge-
meint sein konnte, gab schon seine Gefangennahme in Ziirich be-
kannt. Auf freien Fufl gesetzt, horte er von neuem Predigt und Leh-
re der Sekte in den Freien Amtern. Im Turm zu Luzern widersagte
er der Wiedertaufe und hiefy die Kindertaufe wie frither gut. Trotz-
dem fand es der Rat ein gniadiges Urteil, den ehemaligen Taufer zu
schwemmen und nach geschworener Urfehde zu verbannen. Jakob
Meyer, seines Zeichens ein Schneiderknecht, hielt es in der Frage der
Taufe seit zwel Jahren mit seinesgleichen und berief sich auf die
Schrift. Wie er es erlebte, mufiten die T4duflinge in der Versamm-
lung vortreten und zu ihrem Glauben stehen, worauf sie die Wieder-
taufe empfingen. Nach Art der Taufer predigte, lehrte und taufte
er allenthalben im Gebiete von Ziirich. Als Wanderprediger machte
er auf dem Hofe Hasenhusen in Gunzwil einen Bauernsohn mit der
neuen Lehre vertraut, worauf dieser zu den Gesinnungsgenossen in
die Freien Amter zog. Jakob Meyer lehnte Sakramente, Messe und
Fiirbitte der Heiligen nach der Praxis der alten Kirche ab. Auf die-
ses Gestandnis hin wurde er ertrinkt und unter dem Galgen ver-
graben 14,

Bei den Todesurteilen des ausgehenden Mittelalters und der be-
ginnenden Neuzeit miissen wir mit Fehr ’die Idee vom besessenen
Verbrecher’ 15 beriicksichtigen, was selbstredend auch fir Ketzer galt.
«Vermittelst der Todesstrafe sollte der Damon aus dem Korper aus-
getrieben oder gar mit dem Korper vertilgt und unschidlich gemacht
werden». Dabei durfen wir ferner die von solchen Strafen erhofften
abschreckenden Wirkungen nicht vergessen. Die drei erwihnten To-

13 Luzerner Akten Nr. 2. Archiv fiir die schweizerische Reformationsgeschichte
(Freiburg i. Br. 1869) I 24.

14 Luzerner Akten Nr. 3 und 4.

15 H. Feer, Das Recht im Bilde. Miinchen und Leipzig 1923, 78.
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desurteile sind nach den Luzerner Akten die einzigen, die man hier
iiber Tdufer gesprochen und vollzogen hat, wobei die Mitregierung
im Freiamt hier auszuklammern ist. Damit fillt Luzern im Vergleich
mit andern Orten keineswegs aus dem Rahmen. Nach Segesser hielt
man Ertrinken, Enthaupten und Hingen als einfache oder mildere,
Verbrennen und Ridern hingegen als qualifizierte Todesarten. Merk-
wiirdigerweise fehlt in der von Cysat iiberlieferten Malefizordnung
des 16. Jahrhunderts zwar der Tod durch Ertrinken, und doch ist
er schon aus dem 15. Jahrhundert belegt!6. Genau wie man nach
dem Motiv der ’spiegelnden Strafe’ Diebe hingte, Morder kopfte,
so lag beim Ertrinken eines Tiufers eine gewisse Logik zugrunde.
Vergleichshalber sei etwa erwihnt, dafl auch der Ziircher Rat 1527
den Tauferfiihrer Felix Manz ertrinken lief3.

Im September 1531 hatten sich Verena und Hans Amrein aus
dem Michelsamt wegen Tiuferei in Luzern zu verantworten. Die
Tochter war weiter gegangen als der Vater und hatte sich taufen las-
sen. Trotzdem sie die Gesinnung wieder zugunsten des alten Glau-
bens dnderte, wurde sie nach dem Verlesen ihres Gestindnisses am
Wyenstein geschwemmt und darauf entlassen. Man drohte ihr, Al-
tes und Neues zusammenzunehmen, falls sie riickfillig werden soll-
te. Vater Amrein hatte durch Reden und Worte in etwa tduferische
und lutherische Ideen verraten, was schon zu einer Klage in Luzern
geniigte, wo er Besserung und Gehorsam versprach. Der Fiirbitte
Nahestehender hatte er es zu verdanken, daff er verhiltnismiflig
noch gnidig davonkam. Immerhin galt es fiir ihn, die Kosten zu
ibernehmen und vor dem Verlassen der Stadt zehn rheinische Gul-
den bar zu bezahlen. Seine Freunde und der Weibel im Michelsamt
erhielten den Auftrag, auf Amrein achtzugeben und ihn nétigenfalls
wieder anzuzeigen 7.

Um die Mitte der 1530er Jahre iibergab Hans Salat seine Refor-
mationschronik dem Drucker. Darin duflert er sich mehr iber die
Tdufer im allgemeinen, was durchaus schweizerische Bedeutung hat,
und erginzt in etwa die vielleicht unvollstindigen Ratsbiicher, wie
schon die obige Notiz iiber Philipp Schwitzer beweist. Noch bedeu-
tungsvoller erscheint folgender Passus: «Ihrer viele wurden gefangen,

16 Vel. J. Schacher, Das Hexenwesen im Kanton Luzern. Luzern 1947, 40 ff., 54.
17 Luzerner Akten Nr. §.
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auch in MGH. zu Luzern Gebieten. Etliche, die zu ihnen in die
Wilder und Wildnisse liefen, wo sie ihr Bubenwerk vollbrachten,
wurden nach Luzern, Zug und anderswohin gefiihrt. Die in Tiirmen
Gefangenen lieff man durch Geistliche und Weltliche besuchen und
freundlich anreden». Er hat auch Kenntnis von den T4ufern Deutsch-
lands. Thr Auftreten in der Schweiz hilt er schon im ersten Satz fiir
emen unseligen Samen und ein Unkraut des Teufels, das er mit dem
biblischen Wort ’zizania’ benennt. Riickblickend mifit der Chronist
etwa den Jahren 1529 und 1530 grofle Bedeutung bei fiir die Aus-
breitung tauferischer Ideen. Vor allem ist ihm auch die Entwicklung
im Freiamt bekannt, erwdhnt er doch eigens Muri, Wohlen, Higg-
lingen und das Waggental. Salat weif}, daf} die T4ufer den gemein-
samen Besitz der Guter hochhalten und Eigentum als Siinde betrach-
ten. Wie er schreibt, mufiten Ausgestossene den Hummel aufs neue
verschlucken, um von der Gemeinde der Heiligen und Reinen wie-
derbegnadet zu werden. Dies erinnert ohne Zweifel an das Brausen
des Pfingststurmes. Noch 120 Jahre spiter hieflen die Arther Neu-
glibigen auf der Gasse einfach 'Hiimmel’, also Hummeln18. Salat
faflt das Taufrecht der Kinder als gottlich und billig auf und kriti-
siert, dafl die Tidufer die Taufe fiir ein grofles Grausen erachten.
Schliefflich interpretiert er den zentralen Bibelspruch der Taufer:
«Und jeder, der Haus oder Bruder oder Schwester, Vater oder Mut-
ter oder Weib oder Kinder oder Aecker um meines Namens willen
verliflt, wird Hundertfaches erhalten und das ewige Leben erben»
(Mt 19, 29), von der Substanz des Gemeinten her und bezieht ihn
nicht schlechthin auf den Leib wie jene, die nach seiner Auffassung
Familie, Haus und Hiitte dem Schicksal iiberlassen?. Gewiff waren
die Tdufer im allgemeinen besser als ihr Ruf. Die Chronik Salats
bildet samt den zu riigenden Mingeln ein treffliches Zeitdokument
nach den Kappelerkriegen. Man kann daher Salat die etwas tenden-
ziose Schreibart nicht veriibeln. Hiiben und driiben gesellte sich eben
zum Standpunkt des Rechts auch die Leidenschaft, was man aus den
angriffigen Worten der TAufer nicht weniger herausliest.

18 A. Rey, Geschichte des Protestantismus in Arth bis zum Prozef von 165s5.
Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz, Heft 44 (1944),

59 f.
1% Archiv fiir die schweizerische Reformationsgeschichte I 22 ff.
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Als Parallele zu Salats Hinweis auf das Freiamt erwihnt Heiz,
der Verfasser der *Tdufer im Aargau’, dafl sich um 1530 irgendwo
um Bremgarten bis zu 400 Taufer getroffen haben. Nach einem
Deutsch-Missivbuch des Staatsarchivs Bern sollen sich bei Rued in
der Grafschaft Lenzburg anno 1535 300 Taufer versammelt haben
und beim Herannahen der Berner Knechte in die Amter Luzerns ge-
wichen sein2’. Doch konnten solche Leute hier nicht ohne weiteres
sefhaft werden. Hiezu hitte es eines Mannrechts oder Heimatscheins
bedurft als Voraussetzung fiir eine richtige Niederlassung, die der-
artige Zuwanderer gar nicht erwirkt hitten. Vielmehr haben wir uns
vorzustellen, dafl die fraglichen Taufer wieder kehrtmachten, sobald
die Verfolgung durch die Berner nachliefl.

Im Herbst 1538 entrichtete Herr Martin an der Allmend funf
Pfund Busse, weil er verbotenerweise Taufer aufgenommen hatte?..
Dieser kurze Hinweis besagt allerhand zwischen den Zeilen. Der er-
wihnte Mann stammte aus einer regimentsfihigen Familie und trug
den Humanistennamen Publicola. Gerade die jiingern Humanisten
lasen die Bibel oft mehr nach der Form als nach dem Inhalt und
leisteten durch tiberspitzte philologische Textkritik der Reformation
erheblich Vorschub. Fiinfzehn Jahre frither hitte an der Allmend
vielleicht mit den Humanistenfreunden Zwinglis die Stadt Luzern
verlassen miissen.

Von Hans Schriber, wohnhaft zu Schlierbach, wufite man, dafl
er sich die Taufe nach dem Ritus der T4ufer hatte spenden lassen.
Vor Gericht meinte er im Januar 1539, geirrt zu haben und ver-
fithrt worden zu sein. Trotzdem wurde er mit Weib und Kind aus
den luzernischen Gerichten und Gebieten verbannt, ohne an eine
Riickkehr zu denken, was er schworen mufite. Ein richtiger Taufer
hitte den Schwur nicht geleistet. Man schenkte Schriber wohl des-
halb kein Vertrauen, weil er aus dem Ziirichbiet stammte 22,

Am 6. Oktober 1540 schickte der Landvogt in den Freien Am-
tern eine TAuferin nach Luzern. Weil diese auch die Gefangene der
iibrigen vier Orte war, wurde die Sache in den Abschied genommen.
Der Schwyzer Abschied enthilt das Gestindnis der inhaftierten Per-

20 Belegt aus P. Peachey, a. a. O. 88, Anmerkung 66.
21 Luzerner Akten Nr. 6.
22 Tuzerner Akten Nr. 7.
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son: «Margaretha Meyer von Adlikon aus dem Ziircher Gebiet be-
kennt, sie habe sich vor acht oder zehn Jahren durch Pfister Meyer
von Aarau auf den neuen Wiedertauf taufen lassen, nachdem sie
friher christlich getauft worden sei. Sie glaube aber, so lange sie in
der Kindheit und ohne Verstand gewesen, keine Taufe empfangen
zu haben, sondern dafl die von Pfister Meyer die rechte Taufe sei».
Eine Parallelnotiz enthilt das Ratsbuch vom 26. Oktober, also drei
Wochen spiter. Darin gilt die mit dem Namen Anna Meyer einge-
tragene Téduferin als schlechte Frau und in der Schrift als unerfah-
ren. Nach langem dnderte sie die Gesinnung und wurde freigespro-
chen. Dabei verpflichtete man sie noch, allfillige ihr bekannte Tau-
fer anzugeben. Auch muflte sie die Unkosten bezahlen. Ein geschick-
* ter Priester sollte sie unterrichten und auf den rechten Weg weisen.
Der genannte Pfister Meyer war seinerzeit das Haupt der Tadufer in
den Freien Amtern, revidierte aber 1531 vor Berchtold Haller seine
Ansichten tiber Taufe, Eid und Obrigkeit 23,

Heini Gerig, gebiirtig von Altenburg aus dem Bezirk Brugg, gab
im Juli 1546 vor dem Ratsrichter seinen Tduferglauben auf und er-
klarte sich bereit, christliche Ordnung anzunehmen. Trotzdem er-
hielt er den Befehl, mit der Familie fortzuziehen und hatte die Ko-
sten fiir den Gefdngnisunterhalt zu bestreiten 24,

Als Zusammenfassung der ersten Jahrzehnte der Tduferbewegung
sei die Formulierung Griiters eingeflochten. In Luzern wuchs die
Erbitterung gegen Ziirich, «als die Wiedertaufer auftraten, die gegen
die bisherige Ordnung nicht nur im Glauben, sondern auch im Staa-
te, in der Familie und in der Wirtschaft anstiirmten. Sie kamen von
der neuen Lehre her. Daran inderte nichts, daf} sie auch mit Zwingli
und seinem Bekenntnisse brachen, ihn als Papst und Tyrannen ver-
schrieen, nichts auch die Haltung der reformierten Stidte, die 1527
gemeinsam die Grundsitze der Tdufer verurteilten und ihre Anhin-
ger mit dem Tode bedrohten. Mehr als die Lehre Zwinglis wurde die
TAuferei fiir Luzern zu einer Gefahr. Die scharfen Mafinahmen der
luzernischen Behdrden gegen die Tiufer setzten um die Mitte der

28 Luzerner Akten Nr. 8. Siehe auch E. Miiller, Geschichte der bernischen Tiu-
fer. Frauenfeld 1895, 46. Vgl. ferner W. Schmid, Quellen zur Geschichte der
Tdufer in der Schweiz I (1952) 117. Zwingliana VIII 73 f.

24 Luzerner Akten Nr. 9.
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zwanziger Jahre ein, als die Bewegung Aufsehen zu machen begann.
Seit 1526 wurden in Luzern viele wegen Téduferei mit Ertrinken, mit
Schwemmen, mit Bussen an Geld und Gut und mit Ausweisung aus
dem Gebiete des Kantons bestraft. Das Vorgehen der Obrigkeit
scheint nicht ohne Wirkung geblieben zu sein; denn in den vierziger
Jahren wurden die Strafen seltener. Aber im Anfang der siebziger
Jahre nahm der Zudrang zur Tiuferei einen neuen Aufschwung, der
erst nach einem Jahrzehnt gehemmt werden konnte»?5. Da Griiter
nur Ratsbuchquellen angibt, meint er mit den wvielen Taufern generell
alle ihm bekannten Fille, was aber nicht etwa zu lesen ist, es seien
viele ertrankt oder geschwemmt worden.

11. Luzern und weitere Umgebung; Freiamt

Dem Wesen nach unterscheiden sich die frithern Tdufer nicht von
den spatern. Thre besondere Behandlung ergibt lediglich eine gewisse
Auflockerung in der Gliederung. Fiir die Folgezeit nach 1550 liegen
in einer regionalen Einteilung des Stoffes besondere Vorteile. Gewifl
bildet Luzern mit der weitern Umgebung geographisch keine Einheit,
zumal noch das aargauische Freiamt einbezogen wird. Doch lassen
sich so in diesem Kapitel die groflern Talschaften im Weichbild des
alten Bernbiets im Interesse einer besondern Beriicksichtigung aus-
scheiden. Damit ist der neue Weg gefunden, das Thema wieder auf-
zunehmen.

Am 19.September 1552 geriet der Taufer Jakob Maler von Kriens
in Luzern in Haft. Ein erstes Motiv seiner Ideen begegnet uns in
der Weigerung, einen Eid zu leisten. Der Mann safy lieber im Ge-
fingnis und war fiir ein religidses Gesprach nur nach dem Schrift-
prinzip zu bewegen. Nun berichtete er von seinen Erlebnissen aus
der Fremde. Er war angeblich wundershalber im Ziirichbiet zu den
Tdufern gegangen und hatte sich dann mit seiner Frau zu einer Fa-
stenzeit auf Grund der biblischen Schrift anders taufen lassen. Wir
denken dabei an die Stelle der Wiedergeburt aus dem Wasser und
dem Heiligen Geist. An beiden Personen hatte ein Schmied aus dem
niedern Thurgau, ein kleines Miannchen namens Fridli, das Rituelle
vorgenommen. Maler gab weiter noch zwei Tdufer an aus dem Tale

XY Griiter, a. a. O. 56 f.
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der Thur; die vielen andern waren ihm unbekannt. Mit dem Wag-
ner von Kriens und andern Landsleuten wollte er iiber den Glau-
ben kein Wort geredet haben. Er gab lediglich zu, in der Bibel eines
6ojdhrigen Mannes namens Hasler ein Blatt gelesen zu haben, doch
ohne weitere Diskussion. Erst nach langem Zureden und mehrmali-
gem Drohen mit Ertrinken war Maler bereit, dem Glauben der Tadu-
fer zu entsagen, seine Frau ebenfalls davon abzubringen und einen
Eid abzulegen. So weit berichtet das erste Turmbuch; gerade in den
langen Verhorprotokollen der Turmbiicher graben wir entschieden
tiefer als in den zumeist amtlich und kurz angelegten Ratsbiichern.
Die mindestens fiinfmal kiirzere Notiz im Ratsbuch, zeitlich drei
Wochen spiter geschrieben, gibt nicht ein personliches Wort Malers
wieder, sondern hilt bloff dessen Tiuferei, Umkehr und Entlassung
unter den tiblichen Bedingungen fest?26.

Der Fall Maler reichte aber auch ins Unterwaldnerland hinein
und verdichtigte falscherweise den Eremiten Konrad Scheuber von
Altsellen, einen Enkel Niklaus von Fliies. Es verbreitete sich nim-
lich das Geriicht, als hiatte der Tdufer Maler bekannt, Bruder Konrad
stimme mit seinen Grundsdtzen iiberein. Ferner sollte Maler durch
die Biicher Scheubers in der Lehre der Tdufer unterrichtet worden
sein. Nach einer ersten Aufregung und Beschwerde bei seiner Re-
gierung ertrug der Eremit diese Priifung in Geduld und Demut. Auf
eine Anfrage Nidwaldens unterstrich Luzern die Hinfilligkeit der
aus der Luft gegriffenen Behauptungen. Franz Bernhard Goldlin
von Tiefenau veroffentlichte 1814 in seiner Biographie iiber Scheu-
ber im Anschluff an diese Episode noch einen personlichen Brief des
Unterstadtschreibers Zacharias Bletz an seinen Freund im Einsied-
lerkleid 27,

In der Familie Maler aber waren anscheinend nicht alle beim al-
ten Glauben innerlich daheim. Im Jahre 1564 lief nimlich Anna Ma-
ler, Jakobs Tochter, ihrem Manne davon und begab sich als erste aus
dem Luzernbiet, wie noch viele Personen aus der Schweiz, nach
Mihren, «wo sich unter dem Schutz der Herren von Lichtenstein,
die selber dem Anabaptismus huldigen, die Tdufer in Nikolsburg

26 Luzerner Akten Nr. 10.
27 Siehe F. B. Goldlin von Tiefenau, Konrad Scheuber von Altsellen (Luzern 1814)
I 134 ff. Vgl. Zwingliana VIII 74.

198



und Austerlitz ansiedelten, um nach der Apostelgeschichte ihren Lie-
beskommunismus aufzurichten» 28, Thr Vermdgen von 240 Gulden
in Kriens und soo Gulden in Unterwalden wurde mit Arrest belegt.
Als die Behorde vernahm, dafl Hans Rif, der Mann der Geflohenen,
erneut an eine Heirat denke, wurde dieser im Februar 1572 zur Ab-
klirung der Frage vorgeladen. Ein Jahr darauf zeigte sich Rif} wie-
der mit seinem Herzensanliegen. Da seine Frau Anna Maler bereits
neun Jahre in der Fremde weilte und in Ermangelung von Nach-
richten als verschollen galt, entsprach der Rat dem Begehren mit
der Begriindung: ’diewyl die 7 jar verruckt und meer, das er sich
anderst verhyraten moge’. In diesem Zusammenhang lesen wir in
der Kantonsgeschichte Griiters: «Frither nahm nach 7jihriger Ver-
schollenheit des einen Gatten der verlassene Teil sich das Recht, eine
neue Ehe einzugehen»?®. Eine weitere Anspielung an die Prisum-
tion des Todes eines Ehegatten findet sich auch aus dem Jahre 1553
im ersten Turmbuch belegt30. Dasselbe Problem stellt sich immer
wieder in Kriegszeiten bei Ehegatten verschollener Personen. Nun
aber kam Anna Maler 1575 plotzlich heim, und Hans R4f8 hatte
auf Befehl des Rates die zweite Frau Anna Suter zu entlassen und
die erste zu sich zu nehmen. Das beschlagnahmte Frauengut von 240
Gulden, angelegt bei Melchior Steiner zu Kriens, wurde ausgehin-
digt 3,

Einer der aktenreichsten Tauferprozesse Luzerns richtete sich
1567 gegen den Weihermacher Michael Stihli von Brienz, wohnhaft
im alten Amt Rothenburg. Kundschaftsbuch, Turmbuch und Rats-
buch haben zu berichten. Auf Andingen des Fihnrichs Stiirmli und Be-
fehl des Ratsrichters und Vogtes Walter Krebsinger traten am 6. Fe-
bruar alsZeugen auf: HeiniKastler, Hans Fry vonRothenburg, Hans
Holl zu Adligenswil, Adam Burri von Hochdorf und Otmar Rech-
steiner von St. Gallen. Sie alle redeten meistens vom Tdufer und
nannten ihn selten beim Namen. Es handelt sich bei diesen Leuten
um Dienstboten Stihlis.

2 Zwingliana VIII 74.

20 S. Griiter, a. a. O, 173.

¥ Dies betraf einen aus der Picardie zuriickkehrenden Hans Holzmann von Die-
rikon, der sein fragliches Eheproblem dem Kilchherrn von Gersau vorlegte.
Turmbuch I §6 a.

81 Luzerner Akten Nr. 14.
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Heini Kastler bezeugte: Nach dem Taufer wiirde in den V Orten
nicht einer zu Gott kommen; denn dort habe man einen faulen, ver-
zweifelten Glauben. Die Messe sei ein faules Ding. Es sei kein Heili-
ger liber das Meer gekommen aufler St. Paul. Unsere liebe Frau und
die Heiligen seien im Himmel an einen Ort gesetzt, weshalb sie nie-
mand zu helfen vermdchten. Allein Gott sei iiber uns. Solche und
dhnliche bis sechs Jahre zuriickliegende Worte wollte Kastler auch
zu Ballwil vom Tiufer gehort haben. Einmal habe die inzwischen
verstorbene Frau Stahlis thren Mann in die Seite gestupft, aber ver-
geblich zum Schweigen ermahnt.

Hans Fry von Rothenburg versicherte: Der Weihermacher habe
zu ihm geredet: *Gott sei Lob, dafl du meines Glaubens bist’, was
aber nicht der Fall war. Als er aber zur Kirche gegangen sei, habe
Stahli seinen Glauben faul und ketzerisch gescholten. Nach dem
Kirchgang habe er ihm kein Morgenessen geben wollen. Eines Tages
habe der Taufer einen Vogt, einen Seckelmeister und sonst einen
Mann ’des Teufels’ gescholten. Fry hatte sechs Wochen bei ihm ge-
dient, unter anderm im Emdet.

Hans Holl zu Adligenswil, der acht Wochen beim Tiufer gear-
beitet hatte, gleichzeitig mit Adam Burri, sprach: Er habe Stihli nie
jemand schelten horen. Doch hitten seine Sohne oft in einem Buch
gelesen, wobei er nicht achtgegeben habe auf die Lesung. Damals
seien die Schne zwar nie zur Kirche gegangen, hitten ihn selbst aber
auch nie davon abgewehrt.

Adam Burri von Hochdorf, neben Kastler und Rechsteiner Dienst-
bote bei Stihli, zeigte an: Die Sohne des Taufers hitten ihnen nach
dem Nachtmahl etwa aus einer lutherischen Bibel vorgelesen und ge-
sagt, das sei ein freies und feines Ding. Aber der alte Glaube sei faul,
verzweifelt und ketzerisch. Auch die Pfaffen seien faul und ketze-
risch. Man wisse nicht, was sie lisen, ob sie schwiiren oder Gutes
sagten. Besser wire es, sie lasen auf Deutsch; so wiiite man, was sie
sagten. Der Tdufer selbst habe sich gleich geduflert.

Otmar Rechsteiner von St. Gallen beteuerte: Er sei am Katha-
rinentag 1563 zu ithm gekommen und an Lichtmef} (auf dem Lande
noch heute 'Pontalistag’ geheiflen) 1566 von ihm weggegangen. Da-
zwischen habe er aber auch zu Schwyz gewerkt und sei nicht allzeit
bei ihm gewesen. Der Tdufer habe etwa geredet: ’Es solle jeder nach
seinem Glauben leben’, ohne ihm den Gang zur Kirche zu erschwe-
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ren. Auch seien sie im Dienste bei Junker Caspar Pfyffer zur Kir-
che gegangen. Das Bibellesen der Sohne habe er wenig beachtet.
Wohl seien etliche Leute aus dem Mihrenland zum andernmal bei
ihm gewesen; er wisse aber nicht, was sie verhandelt hitten. Adam
Burri konne viel bessern Bescheid iiber den Taufer geben, sei der ithm
doch der Liebste und Vertrauteste gewesen.

Am 8. Februar safl Michael Stihli schon im Gefingnis und lief}
nur die wenigsten Klagen der Kundschafter gelten. Allerdings gab
er zu, von tiuferischen Briidern gehdrt zu haben, es sei kein Heiliger
iber das Meer gekommen aufler St. Paulus. Der tduferischen Sekte
halber wolle er gern zuhoren, sofern man ihn besser unterrichten
konne.

Am 13. Februar bekam Stiahli die Zeugen mit eigenen Augen zu
sehen. Dabei bestitigte er das Bibellesen seiner Séhne und die kriti-
schen Worte gegeniiber der Sprache der Geistlichen: *Die pfaffen
lasend und verstats niemandt. Er moge woll gseit han, es weis nie-
mand, ob sy bittend old schwerendt’. Die Bibel, welche von einem
alten Landsissen im Ebnet bei Entlebuch herstamme, habe thm Hans
Hug zu Wolhusen gezeigt, worauf sie der Sohn gekauft habe. Den
Glauben habe er faul und verzaubert, aber nicht ketzerisch geschol-
ten. Auch die Anschuldigungen iiber die Heiligen stellte er in Ab-
rede. Zu seiner Verteidigung erinnerte er noch an eine am Gericht
zu Rothenburg gefallene Drohung seines Gegners Rudolf Stiirmli,
er wolle notigenfalls einen um Leib und Leben bringen. Es war ja
der gleiche Stiirmli, welcher vor dem Beschreiten des Rechtsweges
Stahlis Knechte Kastler, Burri und Fry vier Tage in seiner Miihle
gegen Lohn beschiftigt und ihnen zu trinken gegeben hatte.

In der Einvernahme vom 18. Februar zeigte sich Stahli erziirnt,
dafl ihn Adam Burri auf so grobe Art Taufer gescholten hatte. Burri
und Kastler blieben bei ihrer Kundschaft. Fry erginzte noch: Der
Tidufer habe ithn um die Zeit der Ernte um elf Gulden gedungen und
im Winter wider Erwarten beurlaubt. Hingegen brachte er gegen-
iiber seiner vorherigen Aussage plotzlich Reserven an: er habe nie
vom Tiufer gehort, daf} dieser den Glauben faul oder ketzerisch
gescholten habe.

Am 19. Februar war allgemeine Entlassung. Hans Fry erhielt
eine Busse von zehn Pfund; die andern entschidigten die Verpfle-
gung. Vom ’*Tadufer’ heiflt es, er solle beichten und das Sakrament

201



empfangen. Aus einer um 15 Jahre jingern Quelle erfahren wir, dafl
er in der Kirche noch einen Widerruf leistete.

Der Kreislauf der langen Geschichte schliefit sich aber erst am 19.
Februar 1582. Damals zog der Sohn des frithern Weihermachers,
Melchior Stihli von Rothenburg, ins Bernbiet, wobei man ihm nach-
sagte, er wolle sich zur Sekte der Taufer begeben 2.

Wir haben bei Michael Stihli die Anspielungen an die Kirchen-
sprache aus dem Grunde herausgehoben, weil hieriiber am zweiten Va-
tikanischen Konzil eingehend diskutiert wurde, was heute bereits seine
positiven Folgen zeitigt. Der Konzilstheologe Kiing schreibt zu den
evangelischen Anliegen in der katholischen Liturgiereform: «Der
Vorwurf der Reformatoren war, dafl das Wort Gottes im katholi-
schen Gottesdienst nicht mehr vernommen werde. Die Verkiindigung
geschehe in einer unverstindlichen Sprache, die Schrifttexte wiirden
nicht erklirt, die Predigt vernachlissigt». Der gleiche Autor ist der
Meinung: «Die Volkssprache in der Liturgie war eine der zugkrif-
tigsten Parolen der Reformatoren; insbesondere das deutsche Kir-
chenlied hat zur raschen Verbreitung der Reformation in Deutsch-
land beigetragen» 33. Die moderne Entwicklung mit ihrer Forderung
nach einem verstehbaren und verstandenen Gottesdienst ist der beste
Kommentar dazu.

Bis zur Mediation gehorte zum Freiamt auch der alte Kreis Hitz-
kirch, der zur Zeit der Kappelerkriege heftige religiose Sturmjahre
erlebte. So zog Roland Rapp aus dem Amt Hitzkirch 1571 iiber das
nahe Reinach nach Mihren. Der Mann hinterlieR ein Abzugsgeld
von 37 Pfund34.

Regula Frymann, aus der Umgebung von Bremgarten stammend,
erhielt im Januar 1573 als Diebin und Kupplerin in Luzern den Lauf-
pafi. Sie war hier mit Werni Meyer im Hofquartier verheiratet. Man
legte ihr zur Last, dafl sie in ihrer Jugend bei den Tiufern mitge-
macht habe, was sie nicht bestritt. Sie gab offen zu, daff man vor
dreiflig Jahren in ihrer Heimat solche Zusammenkiinfte in Scheu-
nen abgehalten habe. Dort sei sie angewiesen worden zu beten und
Gott vor Augen zu halten, aber von Kirche und Messe fernzublei-

32 Luzerner Akten Nr. 13, 34.
3 Hans Kiing, Kirche im Konzil. Freiburg i. Br. 1963, 111, 114.
3 Zwingliana VIII 75.
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ben. Der erneute Verdacht der Tduferei lag wohl in dem Umstand,
dafl Barbara Frymann in einem Hause gespielt und dadurch den
Kirchenbesuch im Hof geschwinzt hatte. Die Delinquentin wurde
eine Stunde lang ans Halseisen gestellt und des Landes verwiesen .

Baschi Kiibler von Neuenkirch wurde im Oktober 1574 zu zehn
Pfund Busse verurteilt, da er die Gesandten der Tiufer aus dem
Mihrenland beherbergt und nicht angezeigt hatte. Dazu kamen die
Kosten seines Unterhalts. Zudem mufite er die Leute aus Ruswil, die
Anzeige erstattet hatten, schadlos halten, bevor er den Turm ver-
lassen durfte?3S.

Am 4. Dezember 1577 schickte Kaspar Holzhalb, ziircherischer
Landvogt in den Freien Amtern, seinen Landschreiber im geheimen
nach Luzern. In der genannten Vogtei sammelten sich ndmlich viele
Tdufer und kamen an verborgenen Orten zusammen. Der delegierte
Beamte mufite sich nach der Stellung Luzerns und der V Orte er-
kundigen. Luzern gab seine Stimme ab in dem Sinne, daf} der Land-
vogt den Tiufern an ’Leib und Gut’ greife, was es auch von den
andern Vogten gemeiner Vogteien erwartete. In der gleichen Ansicht
orientierte der Rat die Linderorte, damit auch sie ihre Stimme her-
schickten %7,

Am 28. April 1582 bezahlte Meister Konrad Sennbuser, ein Bruch-
schneider aus dem ziircherischen Herrliberg, 20 Gulden fiir den Ein-
zug als Hintersisse in der Stadt Luzern. Mannrecht und Udel, d. h.
Heimatschein und Biirgschaft, waren in Ordnung. Der Evangelisten-
tag nach Weihnachten 1586 brachte Sennhuser samt den Sohnen
Heinrich, Oswald und Hans das Luzerner Burgrecht zum Geschenk,
was eine grofle Ausnahme bedeutete. Der Rat schitzte die berufliche
Tiichtigkeit des Bruchschneiders und seine soziale Einstellung gegen-
iiber den Armen. Ein paar Jahre spiter schaffte der angesehene Mann
sein Gut nach Moglichkeit heimlich weg. Im Mirz 1590 ging Senn-
huser des Burgrechts verlustig, weil er zur groflen Uberraschung Lu-
zern mit Mihren vertauschte. Die Frau, die Séhne Oswald und
Hans folgten in die Fremde, wihrend Heinrich in biirgerlichen
Ehren und Rechten dablieb und vom Rat Vaters Kleider, Harnisch

35 TLuzerner Akten Nr. 15.
36 Luzerner Akten Nr. 19.
37 Luzerner Akten Nr. 21.
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und Gewehr zugestellt erhielt, aber als eigenwilliger Mensch noch
mehrfach mit den Obern zu tun hatte. Nach einem Urbar der Stadt
Luzern kassierte der Staat anno 1592 vom verfallenen Gut des Tau-
fers einen Jahreszins von 20 Gulden ein38, was nach damaliger Pra-
xis einem Kapital von 400 Gulden entsprach. Konrad Sennhuser war
in seinem Leben Protestant, Katholik und Tdufer. Wahrlich ein
Kind seiner Zeit!

Hans Niembt, von Birmenstorf gebiirtig, lieff sich nach eigener
Aussage um 1575 Mihren als ein gutes, wohlfeiles Land schildern,
worauf er sich etwa ein Jahr lang mit der Familie dort aufhielt. Doch
gefiel es ihm in der Fremde nicht, und er kehrte zuriick. Uber ein
Jahrzehnt wohnte er in Unterwalden, wo er sogar ein neues Haus
baute. Um 1589 nahm er Wohnsitz in Kriens. Dort ekelte ithn Jost
Schmid hinaus, weshalb er sich anschickte, den Hausrat zu verkau-
fen und nach Regensburg zu ziehen. Nun ist leicht zu erraten, was
fur ible Nachreden zirkulierten und im Mai 1590 fiir eine Einver-
nahme geniigten. Auch Elisabeth Heggli aus Zug, die zweite Gattin,
bekam zu horen, sie habe im Sinne, thren Mann nach Mihren zu be-
gleiten. Doch kam fiir sie in allem Ernst kein anderer Glaube in
Frage als der katholische, worin sie geboren und erzogen war.
Doch zeigte sie sich nicht abgeneigt, auch an einem katholischen Orte
Osterreichs zu leben. Ulrich Niembt bejahte den Gang nach Mihren
neben dem Vater, ohne ihn des tiuferischen Glaubens zu beschuldi-
gen. Wie er die Dinge sah, fand der Vater in Kriens keinen Unter-
schlupf mehr, weshalb er alles verkaufte und einen glinstigeren
Wohnort erwog. Ulrich selbst war bereit, wieder in Unterwalden zu
dienen. Es ist anzunehmen, dafl die ganze Familie entlassen wurde,
obwohl bei Hans Niembt das Urteil fehlt3®.

Noch im Jahre 1600 sprach ein Mann aus dem luzernischen Me-
renschwand, einer frithern Enklave im Freiamt, bei den Herren und
Obern mit Erfolg vor, um sich aus Riisegg 100 Gulden leihen zu las-
sen, welche der vermutlich nach Mihren entwichenen Hausfrau eines
Stephan Biitler gehort hatten 49,

Stephan Stapfer, von Sarmenstorf im Freiamt gebiirtig, gab der
Obrigkeit filschlicherweise vor, es sei thm Haus und Heim ver-

38 Luzerner Akten Nr. 41.
3 Luzerner Akten Nr. 42.
# Tuzerner Ratsprotokoll XLVII 199 a.
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brannt, um eine Brandsteuer von zwolf Gulden zu erlangen und mit
dieser Zehrung die T4aufer Mihrens zu erreichen. Der Schwindel ge-
lang, aber kam in der Folge an den Tag. Vor dem Ratsrichter gab
Stapfer am 3. Januar 1612 seinen Mihrenplan auf und war sich be-
wufdt, das Leben verwirkt zu haben. Nun wollte er wieder im ka-
tholischen Glauben sterben und offerierte eine Fahrt nach Werthen-
stein (im 18. Jahrhundert der zweitgrofite Wallfahrtsort der Schweiz)
und Einsiedeln. Auch restituierte er das erschlichene Geld so weit
als moglich und bat untertinig um Entgegenkommen. Man schickte
auch einen Jesuiten zu ithm um zu erfahren, was in seinem Herzen
stecke. Der Pater fand den Glauben Stapfers etwas zweifelhaft und
nahm zur Kenntnis, wie dieser mittellose Mensch durch sein lieder-
liches und verschwenderisches Wesen in Armut und zu seinem Ent-
schluf geraten war. Stapfer hatte "Marter und schwere Kilte’ auszu-
stehen. Das Urteil ging hart an der Todesstrafe vorbei. Aus beson-
derer Barmherzigkeit’ wurde Stapfer diese Gnade gewihrt. Sein Ge-
stindnis wurde 6ffentlich verlesen. Der Scharfrichter brannte ihm
ein L (d. h. Luzern) auf die Schulter, worauf er am 9. Januar von
Stadt und Land verwiesen wurde?!.

III. Michelsamt

Von der Paflhthe Gormund an setzt die wirtschaftliche Orien-
tierung nach dem nordlichen Winontal ein. Der stirkere Zug nach
dem untern Teil eines Tales gegeniiber dem Umgekehrten ist eine
allgemeine Erscheinung. Das deutet hier schon der Ausdruck *Miin-
ster im Aargau’ an oder ’im Tale unten’, wie die Alten noch zu sa-
gen pflegen. Sozusagen aus jeder Gemeinde des heutigen Michelsam-
tes (Beromiinster, Gunzwil, Neudorf, Pfiffikon, Rickenbach und
Schwarzenbach) gibt es etwas iiber Taufer zu berichten, wihrend die
angrenzenden siidlichen Ortschaften in den Akten iiberhaupt nicht
vertreten sind. Das ist doch auffallend. Den Schliissel zu diesem Rit-
sel haben wir im alten Grenzstein an der Winon mit dem Biren als
Wappentier. So verwundert es einen nicht, daff die 4dltesten nachweis-
baren Fille noch in die Zeit der Kappelerkriege hinaufreichen, was
oben bei den Friihtiufern nachzulesen ist.

41 Luzerner Akten Nr. 45.
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Im Januar 1562 wurde der Vogt zu Beromiinster angewiesen, den
zu den Tdufern gegangenen Schwager von Jorg Hinker bei allfalli-
ger Riickkehr mit Hilfe der Amtsleute zu fangen und der hohen
Obrigkeit zu iiberantworten. Die Behorde zog von dem in contuma-
tiam Verurteilten durch die Geschwister 100 Gulden ein und ver-
zichtete auf das tibrige Vermogen. Hingegen belegte sie eine inzwi-
schen dem Abwesenden zugefallene Erbschaft mit Arrest42.

Anna Miiller von Pfiffikon legte am 10. September 1578 das Ge-
stindnis ab, einmal im Wald eine Tduferpredigt besucht zu haben.
Im Urteil mufite sie es auf sich nehmen, bei einem Jesuitenpater zu
beichten, den Gnidigen Herren einen Beichtzettel zu bringen und
zudem in der Kirche einen Widerruf zu leisten*3. Ein sogenannter
Beichtzettel (auch Beichtbrief genannt) war nichts anderes als eine
schriftliche Bestatigung einer abgelegten Beicht. Ein in einem Turm-
buch vorgefundener Beichtbrief hat nicht ganz die Grofie einer Post-
karte und ist aufler den eingesetzten Personalien vorgedruckt*.

Es war in Luzern ruchbar geworden, dafl noch andere Leute aus
dem Michelsamt im nahen bernischen Aargau Tauferpredigten anhér-
ten. Das veranlafite Schultheiff Pfyffer den Jiingern, durch den Weibel
in Gunzwil derSache auf den Grund zu gehen. Also machtesich Jakob
Bannwart vom Hofe Bich, wo dieses Geschlecht noch heute anzu-
treffen ist, auf nach Beromiinster, um in der Gaststube des Ammanns
Herzog zu sondieren. Mehrere Personen saflen beisammen. Wie nach
Wunsch kroch dem obrigkeitlichen Hischer Peter Estermann von
Niederwil bei Rickenbach auf den Leim. Nun bekam der Weibel zu
horen, wie die Taufer die Frau des Heinrich Schmidlin zu Biiron
nach Mihren hinweggefiihrt hitten, wie einer hinter dem Sterenberg
(bewaldete Anhohe auf der Kantonsgrenze) eine Predigt gehalten
habe, woran er auch teilgenommen habe. Als Estermann hereingefal-
len sich vom Weibel gewarnt fiihlte, dafl es ihm auch an den Kragen
gehen konnte, schwichte er ab: Er sei blof Wunders halber hinge-
gangen und habe dort etwa 5o Personen angetroffen. Zudem habe
ihm jene fiinfstiindige Predigt nicht gefallen. Das Volk habe gen
Himmel geschaut, als ob es Gott gesechen. Nachher hitten die Zu-
horer aus dem Michelsamt aus Arger iiber die lange Predigt Tann-

2 Luzerner Akten Nr. 11.
43 Luzerner Akten Nr. 23.
4 Siehe J. Schacher, Hexenwesen 76, Anmerkung 29.
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zapfen unter die Tiufer geworfen und damit den Prediger zu den
Worten veranlafit, er habe nie so ungehorsames Volk gehabt. Daraus
wird ersichtlich, dafl die Taufer niemand bekriegten, sondern ganz
pazifistisch eingestellt waren. Weibel Bannwart traf am folgenden
Tag nochmals mit Estermann in Miinster zusammen, und zwar im
Hause des Weinhindlers Schwendimann. Als der Wein die Zunge
der Zecher geldst hatte, griff Estermann das gestrige Thema selbst
auf und denunzierte noch Blasius Jurt von Rickenbach, der aus reiner
Neugierde jene Predigt angehort habe, ohne innerlich etwas darauf
zu halten. Damals sei auch Jakob Habermacher von Neudorf bei ih-
nen gewesen. Weiter erfuhr man, daff die besuchte Predigt schon iiber
ein Jahr zuriickliege. Der Prediger der Tdufer habe eine Kerze getra-
gen. Es miisse ihm jedoch das Letzte sein, im Ernste zu ihnen zu ge-
hen. Das gepredigte Evangelium diinke ihn nicht schlecht, aber das
Ubrige gefalle ihm nicht, habe er doch mit den andern nach Tann-
zapfen gegriffen. Uber all die gehdrten Dinge legte Weibel Bann-
wart am 22. September 1578 der Obrigkeit seinen Kundschaftsbe-
richt ab. Zum Schlufl bat er jedoch seine Obern, bloff Habermacher
ins Verhor zu nehmen, der iiber die fragliche Predigt genau im Bilde
sei. Der Mann aus Neudorf war ja nicht beim Trunke gewesen und
konnte somit nicht wissen, dafl der Weibel hinter der Anzeige steck-
te. Eine Verhaftung Estermanns hitte den Weibel samt seiner Fa-
milie sehr beunruhigt, weil er Vergeltung fiirchtete *3. Nur das sech-
ste Kundschaftsbuch des Staatsarchivs birgt diese Geschehnisse im
Original, womit der volle Wert jener Quelle erkannt sei.

Schon am 1. und 5. Oktober 1578 safl Jakob Habermacher in
Luzern im Verhdr. Nach seiner Aussage waren ihrer vier vor acht
Jahren zur Predigt der TAufer gegangen. Zwei von ihnen seien in-
zwischen beim letzten Unfall in Frankreich umgekommen; der Drit-
te heifle Jakob Dangel und wohne jetzt in Nebikon. Uber die Taufer-
predigt am Sterenberg, die uns hier interessieren wiirde, schweigen
die Akten. Hingegen erfahren wir aus dem zweiten Verhor genauer,
daff Habermacher im Mihrenland gewesen war und von Heimweh
getrieben wieder kehrtgemacht hatte. Bei der Entlassung bezahlte
er 20 Gulden und sollte bei einem Jesuiten beichten %.

45 Luzerner Akten Nr. 24.
46 Luzerner Akten Nr. 25.
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Am 7. November 1581 erlieflen Schultheiff und Rat der Stadt
Luzern einen weitern Aufruf an Ammann, Weibel und Gericht von
Miinster. Daraus entnehmen wir, dafl schon etliche Personen aus den
Grenzgebieten der luzernischen Amter den Glauben der Wieder-
tdufer angenommen, Hab und Gut verkauft hatten und nach Mih-
ren gezogen waren. Die Regierung drohte, in Zukunft die von weg-
ziehenden Tadufern an Drittpersonen verkauften Giiter zum Scha-
den der Kiufer zu konfiszieren. In Luzern war der Beschluf} schon
am 27. Oktober zuvor gefafit worden; doch ist das Schreiben nach
Beromiinster bedeutend ausfiihrlicher gehalten. Durch solche Mafi-
nahmen hoffte die Regierung, gegen allfillige heimliche Tdufer wirt-
schaftlich einen Druck auszuiiben und ihnen den Absprung minde-
stens zu erschweren, gegen die andern Landsleute aber abschreckend
zu wirken. Im Mirz 1582 sah sich der Rat von Luzern erneut ver-
anlaflt, einen Beschlufy zu fassen, den auch Renward Cysat in seiner
Chronik streift. Inskiinftig wollte man den zum katholischen Glau-
ben konvertierenden TAufern, die noch nicht aufler Landes gegangen
waren, wieder Gnade schenken. Hingegen sollten ehemalige aus der
Fremde zuriickkehrende Taufer, seien es Minner oder Frauen, an
Leib und Leben’ gerichtet werden. Dieses Dekret bedeutet gegen-
tiber dem gnidigen Urteil, das Jakob Habermacher 1579 noch ent-
gegennehmen konnte, eine erhebliche Verschiarfung. Die strengere
Mafinahme ist nur denkbar durch die nun anhaltende neue Phase
des Taufertums. Im erwihnten Aktenstiick ist etwa die Rede von
sektischem Mifiglauben, griinendem Unkraut, falschem Glauben
gegeniiber dem wahren, ungefilschten, katholischen Glauben?’. In
der spidtern Praxis wich man aber von diesem rigorosen Beschluf}
wieder erheblich ab und lieff weitgehend Gnade fiir Recht walten,
ist uns doch fiir die Folgezeit aus Luzern ein einziger Fall einer Mit-
verurteilung eines Taufers bekannt, der aber in Baden hingerichtet
wurde, wie aus dem folgenden Beispiel ersichtlich wird.

Im Herbst 1582 wurde bereits wieder ein Mann aus dem Michels-
amt in Luzern inhaftiert und im Verlaufe von zweieinhalb Wochen
mindestens fiinfmal verhort. Es betraf Niklaus Schiipfer von Miin-
ster, der samt seiner Familie bernische Tiufer kannte und einmal
unterwegs war, nach Mihren zu ziehen. Missionierende Taufer warben

47 Luzerner Akten Nr. 30 und 31.
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brieflich um ihn, ihnen sein Gut zu iibergeben und nach Art der
Apostel Anteil und Gemeinschaft zu haben. So gelang es Ruedi oder
Klaus Schnyder, einem Miiller von Reinach, ihn durch einen Brief
mit zehn Artikeln Inhalt fiir die Tdufer zu gewinnen. Seine Frau
tat denselben Schritt, aber gegen ihren Willen. Niklaus Schiipfer
kannte ferner Heinrich Miiller von Meisterschwanden; ’der fiihre
gar viel Volk ... ins Mihrenland’. Die Tiufer redeten ihm den
Glauben an die Eucharistie aus, indem sie sich auf Zwingli beriefen.
Immerhin anerkannten sie drei Sakramente: Taufe, Ehe und Nacht-
mahl des Herrn. Schiipfer wufite von einer Versammlung mit Pre-
digt zwischen Pfiffikon und Reinach zu berichten, wobei 300 Per-
sonen anwesend waren. Auf den geplanten Weg nach Mihren nahm
er folgende Habseligkeiten im Gesamtwert von 40 Gulden mit: zwei
Federdecken, zwei Kissen, zwei Betten sowie 100 Kronen an Geld.
Die Reise fithrte moglicherweise bis nach Ulm. Jedenfalls holte ihn
sein Bruder ein und vermochte ihn zur Riickkehr zu bewegen. Frau
Schiipfer nahm das Bargeld noch aus dem Sack und vertraute es ih-
rem Schwager an. Nach einer andern Aussage hatte Schiipfer bei
den Tdufern einmal hundert Kronen deponiert, aber beim Zihlen
der Summe einen Fehlbetrag von zwanzig Gulden festgestellt. Die
Wirtin zur Zimmeraxt von Baden riet ihm, sich bei den getiirmten
Taufern daselbst personlich zu beschweren. Schlieflich gewdhrte ihm
der Stadtknecht den gewiinschten Zutritt. Dort soll Schiipfer sogar
geweint haben, worauf ihm wieder zwei Golddukaten ausgehindigt
wurden.

Zur gleichen Zeit, als Schiipfer in Luzern verhért wurde, sprach
man in Baden tiber Klaus Schnyder, den Miiller von Reinach, das
Todesurteil. Der Mann wurde am 9. Oktober 1582 ertrankt, und
zwar 'us der 8 orten erkantnus, wie wol die lutrischen ort nit ver-
willigen wollen’. |

Leider war Schiipfer im Verhor nicht mehr in der Lage, die er-
haltenen Werbebriefe vorzuweisen, denn die Taufer hatten sie wie-
der zuhandengenommen. Gerade aus dem Briefe Schnyders wire nach
der Meinung Schiipfers die Motivierung seiner Verfihrung zu ent-
nehmen gewesen. Immerhin gestand er den Jesuitenpatres Johann
und Martin schon am zweiten Tag seiner Haft, wie ihn der Artikel
im Evangelium durch die Taufer beeindruckte: wer will vollkom-
men sin, der soll vatter unnd muoter, wib unnd kind, hab unnd guot
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verlassen und inen nachfolgen’. Doch lief er sich von den beiden
Gelehrten unterweisen, dies sei blof ein Rat und nicht ein Gebot. Er
glaubte in der Folge wieder an die sicben Sakramente der katholi-
schen und apostolischen Kirche, an den Papst als Statthalter Christi
und bat um Verzeihung, bereit zu beichten und zu biissen. Die Gna-
digen Herren bemerkten ausdriicklich, sie diirften mit Fug und Recht
strenger vorgehen, nahmen aber Riicksicht auf das eingelegte Wort
von Propst und Kapitel von Miinster zugunsten seiner Familie. Al-
lerdings mufite sich Schiipfer verpflichten zu beichten und dies an
den vier hochzeitlichen Festen (also an Weihnachten, Ostern, Pfing-
sten und Mariae Himmelfahrt) bei den Jesuiten zu wiederholen, sich
still und ruhig zu verhalten, nicht mehr ins Bernbiet zu wandeln,
sich der Bibel zu miissigen und die oben genannten 1oo Kronen als
Busse abzulegen. Nach dem Endurteil war zudem der begangene Irr-
tum am Sonntag an der Kanzel von Miinster zu widerrufen 8,

Dieser Widerruf bei einem Wechsel der Religion schien damals
Brauch zu sein, denn zum Jahr 1583 lesen wir aus den Akten zu
einem katholischen Konvertiten aus dem Bernbiet, er solle ’wie
briichlich in der kilchen sin verlafinen irrthumb unnd mifiglauben
offentlich bekennen unnd widerriifen’4?. Eine solche Absage an den
frithern Glauben gehorte also zu der zu leistenden professio fidei, wie
der hiufig wiederkehrende Ausdruck fiir das abgelegte katholische
Glaubensbekenntnis lautet. Die Bereitschaft, nach der Art Schiipfers
eine offentliche Busse auf sich zu nehmen, war den Leuten fritherer
Jahrhunderte bestimmt nicht derart fremd, wie wir uns dies heute
vorstellen konnten. Die obige Anspielung an den viermaligen Sakra-
mentenempfang von Beicht und Kommunion anlafilich bestimmter
Tage ist ebenfalls typisch fiir die religiose Praxis fritherer Generatio-
nen, welche die Eucharistiefeier einerseits ’zu einer seltenen Fest-
tagsangelegenheit machten’, aber anderseits weitgehend zu viel auf
’religiose Formalitdten’ achteten %0.

Margret Spyri von Miinster hatte sich ebenfalls im Oktober 1582
in Luzern zu verteidigen, galt sie doch als Tduferin, die den katho-

%8 Luzerner Akten Nr. 35.

4 T, Schacher, Luzerner Akten zur Geschichte katholischer Konvertiten 1580 bis
1780. Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte, LVII (1963) 4.

50 Vgl. E. Meier, Routine und Leben. *Vaterland’ 10. Januar 1959.



lischen Glauben geschmiht hatte. Nach wie vor beteuerte sie dem
Jesuitenpater, nicht der Papst, den doch die Lutheraner fiir einen
Antichristen hielten, vermdge ihre Siinden zu verzeihen, sondern
Gott allein. Das Wethwasser verachte sie nicht, doch scheine ihr das
Kreuzzeichen geniigend Segen zu bringen. Hingegen glaube sie nicht
an ein Fegfeuer, denn es finde sich nicht in der Bibel belegt. Die
Firbitte der Heiligen wolle sie nicht ausschlagen; immerhin habe
Gott nicht befohlen, seine Heiligen anzurufen. Schlieffllich kénnten
die Priester, welche Jungfrauen hitten, die heiligen Sakramente nicht
richtig spenden oder Messe halten. Solche Mdgde seien Huren, solche
Priester Buben. Immerhin war sie bereit, ihre Zweifel aus der hl
Schrift widerlegen zu lassen. Der Jesuitenpater fing an mit der An-
rufung der Heiligen aus dem Testament und hatte Erfolg. Die Dispu-
tation iiber die restlichen Artikel verschob man auf den folgenden
Tag. Die Akten verschweigen das Resultat. Am Sonntag darauf
stand Margret Spyri dem Leutpriester im Hof wahrend der Predigt
vor die Kanzel, fiel ihm ins Wort, widersprach ihm mit lauter Stim-
me und seltsamen, ungereimten Worten, hieff ihn schweigen: sie wolle
predigen und den rechten Glauben und den Weg zur Seligkeit leh-
ren; sie konne es besser als er oder die Jesuiten. Kein Concubinarius
komme in den Himmel, noch moge er inner- oder auflerhalb der
Kirche die Messe zelebrieren. Darauf fithrte man die armselige Person
aus der Kirche wieder ins Gefingnis. Dort starb sie ein paar Tage
spiater unverwahrt, d. h. ohne Empfang der Wegzehrung 1. Wire
Margret Spyri nicht eines natiirlichen Todes gestorben, so hitte ihrer
offenbar der Tod durch Ertrinken gewartet. Wir denken bei der
genannten Person an eine Psychopathin, fiigen aber bei, daf es in
der Geschichte der Tiufer das Motiv der Predigtstorung gegeben
hat. Das hier angezogene schwere Ubel des damaligen Konkubinats
beleuchtet Professor Oskar Vasella in seiner Neuerscheinung: Das
Visitationsprotokoll iiber den schweizerischen Klerus des Bistums
Konstanz von 1586 (Bern 1963).

Aus den Verhdrakten vom April 1584 tiber Peter Wickert, gebiir-
tig vom Rehhag aus dem aargauischen Schmiedrued oder Gonten-
schwil (Nachbargemeinden zu Rickenbach) und Hans Stutz von
Reinach (Nachbargemeinde zu Pfiffikon) ist zu schliefen, daf} sich

51 Luzerner Akten Nr, 36.
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beide irgendwo im Luzernbiet aufhielten, wo sie der Verdacht der
Tduferei traf. Zwanzig Jahre zuvor hatte Wickert seinen Vater nach
Mihren gefiihrt, wo sie zu Muschau im Kreis Briinn seffhaft wurden.
Sein Landesherr sei seit sechs Jahren nicht mehr lutherisch, sondern
katholisch. Damals habe sie ein Jesuit samt zehn Dorfern und einer
Stadt bekehrt. Seither gingen die Leute jihrlich zweimal zur Beicht
und zum hochwiirdigen Sakrament. Jetzt sei jegliche Tduferei ausge-
reutet. Sein Landesherr nehme nur Leute an mit guten Ausweisen.
Hans Stutz hatte sich zwolf Jahre lang in Mahren aufgehalten und
begleitete Wickart in die alte Heimat, wo dieser etwas zu erben hat-
te. Stutz selbst war von Uli Fischer, einem Katholiken zu Pollau in
Mihren, ebenfalls beauftragt, gegen eine Belohnung von 14 Gulden
am Rehhag eine Erbschaft zu beziehen. Zwei Patres der Gesellschaft
Jesu hatten wenig Erfolg beim Belehren der beiden Gespane. Sie
fanden Wickert einen beschrinkten Menschen ohne grofle Kenntnisse
des katholischen Glaubens, die ihm ein weiterer Pater erteilen sollte.
- Ebensowenig hielten sie Stutz fiir einen guten katholischen Christen,
da er thnen den Eindruck erweckte, mehr nach dem lutherischen als
dem katholischen Glauben zu trachten, zumal er auf der Herreise an
reformierten Orten Fleisch gegessen hatte. Stutz rechtfertigte sich
allerdings, er habe essen miissen, was man ihm vorgesetzt habe. Was
die sieben Sakramente betraf, gab er den Patres geringern Bescheid
als ein zehnjahriges Kind. Sie hielten es jedenfalls nicht fiir ratsam,
ihm vom Beichten zu reden, denn er gleiche einem Weiherrohr, das
hin- und hergetrieben werde von jedem Wind. «Also ist er, kumpt
er zuo den catholischen, so erzeigt er sich auch catholisch, kumpt er
zun lutherischen, so hat er es mit inen». Wir fragen uns gemifl dem
Inhalt dieses Zitats, in welchem Grad ein Mensch im 16. Jahrhun-
dert die Zugehdrigkeit zu einer Konfession von seinem Gewissen ab-
hingig machte oder die Verantwortung hiefiir einfach dem Landes-
herrn oder regierenden Ort iiberlief3.

Die Aussagen von Stutz befriedigten noch nicht ganz. Man half
nach mit der Folter, um ein Gestindnis der Tiuferei zu gewinnen;
umsonst. Der Gefolterte konnte nicht zugeben, dafl er Leute aus der
Eidgenossenschaft nach Mihren fiihre, habe er doch keine Beziehun-
gen mit den Tdufern. Das wisse man in Brienz und Reinach, wo er
sich aufgehalten habe und wohin man auf seine Kosten schreiben
solle. Etwelchen Verdacht erregte, was er vom Horensagen weiter-
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gab: es seien die rechten Taufer in die Eidgenossenschaft gekommen;
wiirde man diese erwischen, so wire auch der Grund hieriiber zu er-
fahren. Diese seien einander begegnet in einem Wirtshaus im badi-
schen Gottmadingen auflerhalb Schaffhausen. Dorthin moge man
schreiben. Doch vermochte er keine Namen zu nennen aufler einem
gewissen Tiuferprediger Ludwig, von dem man in Brienz geredet
habe. Der wiegle das Volk auf und fiihre es hinweg. Da Stutz fiir
die Gnidigen Herren belastet erschien, wurde er ausgewiesen %2,

Ein bewegtes Leben lebte in jungen Jahren Hans Lips von Miin-
ster. Schon als Knabe ging er dem Almosen nach, hiitete im nahen
Reinach eine Zeitlang Ochsen; wieder war er in Miinster als Schwei-
nehirt titig. Eines Tages kam ein Ziegler dieses Ortes zu ihm und
nahm den Zwolfjihrigen kurzerhand mit nach Mihren. Dort wur-
de er getauft und von den Taufern ermuntert, ihre Gebote zu halten
und bei ihnen zu bleiben. Damit war er zufrieden. In der Fremde
waren der genannte Ziegler und etliche Personen aus Reinach seine
einzigen Landsleute. Als er einmal zuviel Wein getrunken hatte, muf3-
te er scheiden. So tauchte er wieder in der Heimat auf. Bei einem
Trunk lief} er in ungeschickter Weise die Auflerung iiber die Lippen,
er wolle wieder fortziehen und seinen Bruder Peter mitnehmen. Der
Wanderbursche dachte fiir diesen an eine Beschiftigung in den Wein-
reben oder als Drescher, und zwar nicht bei TAufern, sondern Katho-
liken, womit dem Bruder sommers und winters gedient gewesen wire.
Er selbst wollte aus dem Grunde weggehen, weil ihm die Herstellung
der daheim gebriuchlichen Dachziegel nicht lag, sondern nur die der
besetzten oder Mauersteine, wie man sie unten im Lande hatte. Die
Fama brachte nun das Reiseziel Mihren auf. Als Hans Lips zudem
seinen dltern Bruder um einen Zehrpfennig bat, legte man dies im
Sinne eines erbetenen Erbteiles aus, damit er offenbar nicht mehr zu-
riickkehren miifite. Dies reichte Ende Januar 1585 zur Verantwor-
tung vor dem Ratsrichter, der Lips mindestens dreimal verhérte und
zweimal foltern lief. Die Amtspersonen aber muflten erkennen, dafl
Lips im Verhor den Tiufern keineswegs mehr glinstig gesinnt war.
Im Urteil nahm der zu Entlassende eine Beicht beim Rektor der Je-
suiten auf sich, von welchem die Gnidigen Herren zudem erhofften,

52 Luzerner Akten Nr. 38 und 39.
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er lasse Lips 6ffentlich auf der Kanzel widerrufen und verlange von
thm nach Ablauf eines Monats wieder eine Beichte bei einem Pater %3.

Anno 1589 hielt die Regierung in den Amtern Nachfrage, ob ihr
von Giitern entwichener Taufer etwas entgangen sei. Diese Sorge be-
zog sich im besondern auf das Willisauer- und Michelsamt 5.

Im Jahre 1607 starb in der Gemeinde Gunzwil der kinderlose
Kaspar Weber mit dem Beinamen Sichelnhauer, Landwirt in Adiswil.
Nun wiren die beiden iiberlebenden Schwestern die ersten gesetzli-
chen Erben gewesen. Da diese aber in Mihren bei den Taufern wohn-
ten, galten sie als Verbannte und kamen als Erbinnen nicht mehr in
Frage. Nun meldeten sich aber weitere arme Blutsverwandte vor dem
Rat in Luzern. Das Erbe von 1000 Gulden fiel nach langen und brei-
ten Verhandlungen im Verhiltnis von 2 : 4 : 4 Teilen an die Bittstel-
ler, das Stift Beromiinster und den Staat?3.

Zur Zeit vor dem ersten Villmergerkrieg setzten sich Leute aus
dem Geschlecht Estermann in Neudorf dem Verdacht der Umwelt
aus, ’in dem si zu den widerteufferen gewandlet und gehandlet, auch
ithre kind zu den teufferen ins land aben gehen und dienen lassen’.
Im Oktober 1655 lief in Luzern Klage ein. Im ganzen wurden 15
oder 16 Personen beiden Geschlechts verhaftet und allen Ernsts ver-
hort. Immerhin hielt man die Inhaftierten nicht fiir ernste Taufer,
zumal sie keines Spezialunterrichts im katholischen Glauben bedurften.
Den Entlassenen, die ithre Unschuld bewiesen hatten, durftein dieser Sa-
che niemand mehr etwas vorwerfen. Gerade damalserlebte dieschwy-
zerische Gemeinde Arth mit ihren T4dufern und Nikodemiten eine grofie
Aufregung. Alois Rey ergidnzt den Fall der Neudorfer aus den Nun-
tiaturakten also: «Ihnen wurden Vorbehalte gemacht wie den Ar-
thern wegen des Jubelablasses und der Heiligenfiirbitte. Der Nuntius
intervenierte zugunsten der Angeklagten und veranlafite deren Frei-
lassung. Der Luzerner Magistrat hatte nach Auffassung des Nuntius
ohnehin den Prozef} zu sehr ’nach seiner Art’ erledigt» 8.

53 Luzerner Akten Nr. 40.

54 Staatsarchiv Luzern: Codex 1435 (40), fol. 17 a.
5% Luzerner Akten Nr. 46.

5 Luzerner Akten Nr. 47; Rey, a. a. O. 152.
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IV. Surental

Im Surental diirften die ersten Kontakte mit den Ideen der T4u-
fer in die Zeit der Reformation hinaufreichen, wenn auch nach den
Luzerner Akten hier erst 1539 ein Fall auftaucht, der bei den Friih-
tiufern eingereiht ist. Im iibrigen gilt zu diesem Abschnitt grund-
sitzlich wieder die eingangs zum Michelsamt fixierte Uberlegung der
wirtschaftlichen Struktur einer Talschaft.

Das Tauferpaar Hans Kaufmann und Katharina Hetzel von
Wellnau bei Triengen fiel begreiflicherweise bei den Landsleuten und
der hohen Obrigkeit in Ungnade. Nach etlichen Zeiten, wie ihr Ver-
bleiben bei den Tdufern ausgedriickt wird, fanden sie den Weg zur
katholischen Kirche zuriick. Aus dem 1566 abgefafiten Empfehlungs-
schreiben von Johann Heinrich Schumacher, Propst zu Beromiinster,
ist zu entnehmen, wie dieser den beiden Konvertiten nahestand. Nach
der Fiirsprache des Propstes an Schultheiff und Rat von Luzern war
Kaufmann jedenfalls zur Einsicht gelangt, dafl die arme, faule Sekte
der T4ufer kein Fundament habe und weder ihm noch andern zur
Seligkeit verhelfe, sondern zur ewigen Verdammnis gereiche. So wi-
dersagte er seinem neuen Glauben und pilgerte auf den Rat biederer,
christlicher Leute und durch die Gnade Gottes nach Einsiedeln, wo
er mit Katharina Hetzel ’ze kilchen und straaflen gangen und sacra-
ment empfangen’. Miteinander zu Kilchen und Straflen gehen hie}
nach dem Idiotikon 6ffentlich und rechtlich sich als zusammengeho-
rig ausweisen; von Verlobten: der Verbindung durch die kirchliche
Trauung die erforderliche Sanktion geben lassen. Jedenfalls liefl das
Paar nun ihre Jugend in Triengen taufen. Der rehabilitierte Mann
war willens, nirgendswo als auf altgliubigem Gebiet zu wohnen. Das-
selbe beteuerten Vater, Mutter und alle Verwandten, was ein starkes
Sippengefiihl offenbart57.

Konrad Rapp von Geuensee lebte mit seinem Sohn im Unfrieden,
so daf er 1573 auf die Idee kam, ein Pferd zu satteln und nach Mih-
ren zu reiten, was er aber nicht ausfithrte. Nach dem Horensagen
hielt er sein Reiseziel fiir ein gutes Land, wo sich leben liefle. Der
Rat von Luzern hatte mit diesem schwierigen Charakter noch mehr-

57 Luzerner Akten Nr. 12.
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mals zu tun. Der Streithahn Rapp safl auch eine Zeitlang im ’ jost-
hasenhiisli’ der Stadt gefangen %8.

Rosina Meyer von Wetzwil in der Gemeinde Schlierbach hegte
unter dem Einfluf ithrer Mutter und Briider ebenfalls den Plan, nach
Mihren zu gelangen, was aber rechtzeitig ruchbar wurde. Der Rats-
richter vernahm im September 1578 von ihr, daf} sie in einem Walde
gepredigt hatte. Das Urteil steht aus. Um die gleiche Zeit wurde die
Frau des Heinrich Schmidli in Biiron nach Mihren entfiihrt, was bis
ins Michelsamt hiniiber zu reden gab .

1579 gelang auch Hans Burkarts Frau in der alten Vogtei Biiron
die Flucht nach Mihren. Diese war Mutter zehn lebender Kinder.
Sie hinterlief} ein Frauengut von 182 Gulden, sechs Malter Korn und
Hausrat, was grundsitzlich dem Staat anheimfiel. Immerhin verspra-
chen sich Hans Burkart einerseits, Stiefsohn Caspar Gyger mit Bei-
stand Hans Heini Ackermann anderseits auch etwas davon. Der Rat
erzeigte Gnade und Barmherzigkeit und war zufrieden mit einer Kon-
fiskation von 100 Gulden durch den amtierenden Vogt. Hans Bur-
kart und Stiefsohn erhielten das Korn und 20 Gulden. Mit dem Rest
wurden die andern sieben Kinder bedacht, wihrend jene, die der
Mutter gefolgt waren, leer ausgingen °,

Kaspar Herpel von Schlettstadt ging als minderjihriger Knabe zu
den Tidufern, ohne ihren Glauben anzunehmen, wie er spiter pro
domo bekannte. Auch wandelte er 20 Jahre lang in den Landen um-
her. Als er kein geniigendes Auskommen mehr fand, verliefl er Weib
und Kind, ohne eine andere zu heiraten. Durch den Tod seines Bru-
ders fiel ihm eine Erbschaft zu. Es ist nicht ganz klar, ob nun Hans
Herzog von Biiron Herpel als Dienstknecht gegen Speise und Lohn
dang oder den alten gebrechlichen Mann gleichsam mit Leib und Gut
tibernahm. Was eigentlich zu reden gab, waren die Biicher Herpels,
die von der Behodrde im April 1581 als zwinglische, sektische, falsche
und tauferische bezeichnet wurden. Vor Gericht redeten wohl Her-
zog und Herpel auf ihre Miihle, was diese Biicher betraf. So vertei-
digte sich Herpel: Er habe Herzog zuvor orientiert, seine Biicher
mochten ihm schaden. Darauf aber habe ihm dieser befohlen, jene

58 Luzerner Akten Nr. 17.
5 Luzerner Akten Nr, 22.
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nur mitzunehmen, was geschehen sei. Immer wieder habe Herzog
nach den versteckten Biichern gefragt. Schliellich habe er sie gefun-
den und darin gelesen. Herzog jedoch drehte den Spieff um: Als er
Herpel in Dienst genommen habe, sei kein Wort iiber die Biicher ge-
fallen. Ubrigens habe er nicht viel darin gelesen, da er des Lesens
nicht recht kundig sei. Eigentlich sei Klaus Suter von Winikon schuld,
dafl er Herpel angenommen habe. Gewif8 habe er diesem ein tduferi-
sches Buch abkaufen wollen, und zwar in der Absicht, es MGH. zu
tiberantworten. Nach der Auffassung des Ratsrichters war Herzog
nicht befugt, ohne Wissen und Willen der Obrigkeit Herpel an sei-
nen Tisch zu nehmen. Der Mann von Schlettstadt konnte zu seinen
Gunsten noch sagen, bei Herrn Peter zu Biiron gebeichtet und da-
selbst kommuniziert zu haben. Hingegen belasteten ihn seine groben
Schwiire: tausend Pestilenz, tausend Sakrament. Im Protokoll des
Turmbuches figuriert Herpel rundweg als Taufer, was kaum mehr
zutraf. Er lud sich zu den Kosten durch sein ganzes Verhalten wegen
der Biicher 30 Gulden, wegen der ausgestossenen Schwiire 20 Gul-
den Busse auf und verlor das Gastrecht auf Luzerner Boden. Hans
Herzog bezahlte fiir seinen Fehler-20 Gulden; Klaus Suter, der eben-
falls einvernommen war, wurde unbelastet entlassen €1,

Heini Schmidli von Wetzwil mufite es anno 1583 erleben, wie
seine Frau in aller Heimlichkeit in Mihren ihr Heil suchte und drei
Kinder mit auf den Weg nahm. Zwei Kleine lief} sie daheim. Der ge-
priiffte Mann klagte in Luzern sein Herzeleid. Von den 300 berni-
schen Gulden, die zur Diskussion standen, hatte er blof} den sechsten
Teil abzutreten, um die beiden Schiitzlinge besser zu erndhren. Frau
Schmidli (vielleicht handelt es sich um die obige Rosina Meyer)
stammte moglicherweise aus dem nahen Bernbiet, da ithr Vermogen
nicht von luzernischer Wahrung war 62,

Daniel Schiipfer von Biiron kam einmal zu Ohren, schon sein Va-
ter habe sich die Emigration nach Mihren iiberlegt. Es ist nicht aus-
geschlossen, dafl der zeitweilige Taufer Niklaus Schiipfer von Bero-
miinster (1582) die fragliche Person ist. Jedenfalls lief} sich Daniel
von seinem Bruder Caspar Schiipfer iiberreden, in Mahren lasse sich
besser leben; wobei man offenlassen muf}, ob dieser vom Horensagen

81 Tuzerner Akten Nr. 28.
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oder aus eigenem Erleben berichtete. So verlieff Daniel seine ’treulose
Hausfrau’ und ein Kind und begab sich zu der ’leidigen Sekte der
Wiedertdufer’. Durch diese Handlung verwirkte er grundsitzlich
Leib und Gut. Am 31. Oktober 1610 setzte die Obrigkeit einen un-
parteiischen Vogt iiber das Vermogen des Emigranten, um allfillige
Schulden zu bezahlen und die amtlichen Unkosten zu decken. Die
restliche Erbmasse wurde an Zinsen gelegt, um daraus das unmiindige
Kind zu erhalten. Die Obrigkeit behielt sich vor, wieviel sie diesem
spater zuteilwerden lassen wolle. In Miahren wurde Schiipfer in sei-
nen Hoffnungen getduscht. Sofern sein Selbstzeugnis der vollen Wahr-
heit entspricht, blieb er blof zwei Tage bei jenen Tdufern. Offenbar
ergriff den Entwurzelten das Heimweh. Er verhief eine Fahrt nach
Einsiedeln, auf dafl ihm unsre liebe Frau wiederum ins Vaterland ver-
helfe. Bei der ersten besten Gelegenheit nahm er den Heimweg unter
die Fiifle. Weil er das Betreten des Luzernbietes einstweilen nicht fiir
ratsam erachtete, hielt er sich eine Zeitlang im nahen Bernbiet auf,
jedoch ohne sich in Religionssachen mit den Reformierten einzulas-
sen. Am 26. Juli 1611 weilte Schiipfer bereits eine Weile in einem
luzernischen Gefingnis. Dort versprach er, im katholischen Glauben
bis zum Tode zu verharren und bat untertinig und flehentlich um
Verzeihung. Mit einer allfilligen Bevogtung seines Gutes erklirte er
sich einverstanden. Der ganze Handel wurde endgiiltig am 10. August
darauf ausgemacht. Doch erwihnt die abrupte Notiz neu blof den
Namen von Caspar Schiipfer (Mahren?), den wir oben eingeflochten
haben. Nach der iiblichen Praxis diirfen wir bei Daniel Schiipfer mit
Beicht, Bufle und Entlassung rechnen 3.

V. Wiggertal

Das Amt Willisau war einem gewissen Einflufl tiuferischer
Ideen besonders ausgesetzt durch seine gemeinsame westliche und
offene noérdliche Grenze mit dem alten Bernbiet. Die Luzerner Ak-
ten zur Geschichte der Tdufer haben aus diesem Amt nach der ber-
nischen Reformation fast §o Jahre lang nichts zu berichten. Dies
diirfte kaum der historischen Wahrheit entsprechen, zumal im Em-
mental die Tdufer zahlreich waren. Moglicherweise liegt noch unge-

8 Luzerner Akten Nr. 44.
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sichtetes Material im Stadtarchiv Willisau, da ja der Landvogt als
erste Gerichtsinstanz amtete, bevor die Fille nach Luzern kamen.

Als ersten uns bekannten Fall des fraglichen Gebietes erwdhnen
wir Caspar Briilmann. Der aus dem Frankenland gebiirtige Mann
wurde im aargauischen Reitnau erzogen, wo er spiter als Sigrist
wirkte. Als die Berner reformiert wurden, zog er nach Goldach in
der Gemeinde Ebersecken, die ihm zur zweiten Heimat wurde. Hier
kam er nach seinem Selbstzeugnis allzeit christlicher Ordnung nach.
Gefihrlich wurde es fiir ihn, nachdem ein tduferisches Briiderpaar
namens Blum in seinem Hause gewesen war. Nach stetigen Abwei-
sungen lief} er sich angeblich bewegen, einmal mit ihnen zur Predigt
zu gehen um zu horen, ob die TAufer recht oder unrecht hitten. Als
Landvogt Pfyffer dessen innewurde, lief§ er Briilmann nach Willisau
bringen und verhéren. Mit der Antwort des Befragten begniigt, lief3
er ihn wieder ledig und heim. Den Verdacht der Tauferei aber wurde
Briilmann nicht mehr los. Es scheint, daf} der Mann iiber eine erstaun-
liche Bibelkenntnis verfiigte, was iibrigens fiir jeden echten Taufer
typisch war und dann und wann durch seine allzukritischen Bemer-
kungen in religicsen Belangen Anstof} erregte.

Die Kundschaft von Willisau sorgte denn auch dafiir, daf} der
vermeintliche Tdufer im Mirz 1574 nach Luzern gefilhrt und zwei
Tage nacheinander im Frauenturme verhort wurde. Hier hatte der
76jahrige Greis Rede und Antwort zu stehen iiber alles, was man
ihm an Auflerungen iiber Messe, Beicht, Kindertaufe, Glaube der
Taufer, Fiirbitte der Heiligen, Gebet fiir Abgestorbene und Fegfeuer
zur Last legte. Zur Frage der Kindertaufe zitierte er den oft gehdrten
Satz: an etlichen Orten glaubten die Leute, man solle die Kinder zu
ihren Tagen kommen lassen, ehe man sie taufe. Er aber glaube es
nicht. Sogar vor einer Information bei seinem Hausvolk iiber sein
religitses Tun und Lassen wire er nicht erschrocken. Zur angeblichen
Verachtung der Messe bekannte er den standhaften Glauben seiner
Altvordern. Es wollte ihm lediglich nicht recht in den Kopf, daf so
hochgelehrte Leute in diesem Punkte noch stets widereinander im
Streit und uneins waren. Briilmann zeigte sich bereit, als katholischer
Christ zu genesen und zu sterben. Die gemachten Vorwiirfe iiber die
Beicht kamen daher, weil er mit seinem Geistlichen nicht fertig ge-
worden war, ob Gott oder der Priester die Siinden nachlasse. Auf
diesen Wortwechsel hin hatte ihm der betreffende Priester die Beicht-
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abnahme verweigert, aber sich bereit erklart, die Belehrung nach acht
Tagen wieder aufzunehmen. Das Gespriach aber war bis zum Verhor
unterblieben. Der gewandte Verteidiger Briilmann erinnerte sich der
Kanzelworte fritherer Geistlicher: sie hitten den Menschen die Siin-
den nicht nachzulassen. Sofern aber der Mensch beichte und seine
Siinden beweine und bereue und Bufle tue, werde thm Gott der Siin-
den nicht mehr gedenken. Zudem stehe im Evangelium das Wort
Christi: Thr alle, die ihr so beschwert seid, kommt her zu mir, ich
will euch ergbtzen und eure Biirde abnehmen. Zudem schwebte thm
das Gleichnis vor: wenn zwei Blinde einander fiihren, fallen sie beide
in den Graben. Das treffe aber zu, wenn er und der Priester Siinder
seien. Mit der geduflerten Blindheit der Priester wollte er zwar nicht
ihre Lehre und ihr Amt antasten, sondern ihr idrgerliches Leben ahn-
den, was er aber zu spiiren bekam. Aufsissige Leute sagten ihm ins
Gesicht: der alte Mann sei tauferisch; er solle schweigen, da er nicht
wisse, was er sage. Den Vorwurf der Kundschaft, er wolle gern im
Weingarten des Herrn arbeiten und predigen, schwichte er etwa also
ab: er wolle sich, da ihm der Tod vor der Tiir stehe, zu Gott auf-
machen und in seinem Weinberg werken, um hernach mit den Ar-
beitern den Lohn zu empfangen. Zur Fiirbitte fiir die Verstorbenen
driickte er sich wiederum von der Kundschaft abweichend aus, wel-
che ithm nidmlich nachsagte: der Mensch komme entweder mundauf
in den Himmel oder in die Holle. Noch heutzutage kennt der luzer-
nische Wortschatz die Formel: mundauf in den Himmel kommen.
Das Idiotikon gibt aus der Vergangenheit den gleichen Ausdruck
tiber einen ’sterbenden Frommen, dem man zutraut, dafl er geraden-
wegs, ohne Durchgang durch das Fegfeuer, in den Himmel kommen
konne’. Nach der Meinung Briilmanns wire es fiir den Menschen das
Allerbeste, er wiirde sich zu Lebzeiten auf den Tod riisten, dafl er
nachher eine Fiirbitte nicht mehr nétig hitte. Den gleichen Schluf§
zog er aus der Parabel vom hochzeitlichen Kleid, wollte er doch
nicht mit gebundenen Hinden und Fiiflen in die duflerste Finsternis
geworfen werden. Am zweiten Verhortag wurde Briillmann in allen
strittigen Fragen durch den Leutpriester eines Bessern belehrt, was er
dankbar schitzte. Tags darauf wurde er schon wieder entlassen mit
der Bedingung, in Einsiedeln einen Beichtbrief zu holen 4.

84 Tuzerner Akten Nr. 18.
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Jorg Breitinger aus dem ziircherischen Eglisau oder Zollikon geriet
im Juli 1575 von Willisau nach Luzern in den Wasserturm. Hier ge-
stand er unter anderm, mit den Tiufern im Bernbiet eine Zeitlang in
Gemeinschaft gelebt, aber in der Folge dieses Verhiltnis aufgelost zu
haben. Der pathologisch veranlagte Mann wurde nicht als Taufer,
sondern als Hexenmeister hingerichtet und verbrannt .

Im folgenden Jahrzehnt erlebte die geistige Stromungimuntern lu-
zernischen Wiggertal ihren Hohepunkt. Im Oktober 1581 verant-
worteten sich Hans Hummel von Reiden, Heinrich Baumann von
Wikon und Martin Bader von Reiden selbdritt vor Ratsrichter und
Landvogt in Luzern. Die geographische Lage der beiden Gemeinden
ist bezeichnend.

Nach den Verhorakten kam einmal Hans Hummel mit dem Un-
tervogt von Reitnau im Gesprich auf die Tdufer, da ein Prediger aus
Bohmen in der Nihe weilte. Beide wurden einig, eine Predigt wiirde
ihnen wohl nichts schaden, worauf sie hingingen auf den Reitnauer-
berg. Sie verstanden aber den Prediger nicht und fanden kein Gefal-
len. Um bei der Behorde nicht weiter in Ungnade zu fallen, zeigte
Hummel sogar die Bereitschaft zu einer Wallfahrt nach Rom, sei es
personlich oder durch einen Stellvertreter. Doch wurde er entlassen,
ohne dieses Opfer bringen zu miissen.

Heinrich Baumann steckte nach seinem Bericht bei mehreren Glau-
bigern in Schulden, weshalb er seine Giiter feilhielt und mit dem Ge-
danken umging, nach Solothurn zu ziehen, da er von niemandem
mehr Hilfe oder Rat erwartete. Die Zungen dreier Weiber legten ihm
aber den geplanten Wegzug mit dem Mihrenland aus. Sollte er sich
wirklich dahin geiuflert haben, so wire es nach einem guten Trunk
geschehen, was indirekt einem Gestindnis nahekommt. Ferner ge-
stand er, auf dem Wege zum Besuche des Schwiegervaters seines Soh-
nes von weitem einen Haufen Volk mit abgezogenen Hiiten um einen
Prediger gesehen, aber nichts verstanden zu haben. Der Mann be-
zahlte bei seiner Entlassung 20 Gulden Bufle. Nach ein paar Wochen
bewilligte ihm der Rat, auswirts 1oo Gulden zu entlehnen, die
Schuld mit fiinf Prozent zu verzinsen und in fiinf Jahren abzuldsen.

Der Dritte im Bunde, Martin Bader, nahm zwar nicht an Taufer-
predigten teil, wurde aber von einem in der Folge nach Mihren ent-

. 8 Tuzerner Akten Nr. 20.
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wichenen Mann namens Fiutsch eingeladen mitzukommen, mit dem
Hinweis, die Tdufer glaubten an Gott und titen nichts Boses. Als
Bader dazu noch vernahm, dafl ihnen die Messe fehle, schlug er die
Einladung ab. Wie aus einem weiteren Verhor hervorgeht, traf er im
Hause des um ihn Werbenden zwei unbekannte Taufer an, die ihn
ebenfalls tiberreden wollten, mit Fautsch zu ziechen. Bader blieb bei
seinem Glauben. Nach dem Urteil vom 27. November 1581 wurde
es ihm und Hummel zur Pflicht gemacht, bei den Jesuiten zu
beichten .

Am 7. November 1581 war in Luzern der Wegzug des oben ge-
nannten Fdautsch, gebirtig aus Brittnau (AG), wohnhaft in Reiden,
sowie der widerrechtliche Verkauf einiger seiner Giiter durch Hans
Miili von Reiden bekannt. Somit hatte der Landvogt von Willisau
seines Amtes zu walten. Allerdings hatte Fiutsch an beweglichem
Gut so viel als moglich heimlich weggeschafft. Noch im Mai 1584
mufdte Elogius Steinmann von Reiden wegen des entwichenen Fiutsch
den Verlust einer Giilt im Wert von 100 Gulden in Kauf nehmen,
welche der Landvogt mit Fug und Recht einzog, um sie auf Martini
1585 samt Kapital und Zins den Gnadigen Herren zu iiberantwor-
ten 57, '

Zur Zeit, als Hans Fdutsch wegzog, plante auch Lienbard Wyp,
Reiden zu verlassen. Bei der Werbung nach Mihren stellte ihm ein
Taufer gleichsam Religionsfreiheit in Aussicht. Der Mann stammte
aus dem alten Bernbiet, wo sein Bruder, Peter Wyf, in Brittnau Un-
tervogt war. Dieser kam ihm bei der Bereinigung der finanziellen
Dinge wie gelegen. Anstelle von Heini Jans zu Reiden stand er ihm
fiir eine Schuld von 110 Gulden mehr als zur Hilfte gut und l6ste
ihm fiir das Haus 30 Gulden. In Mihren horte Lienhard Wyf$ von den
TAufern, niemand in der Christenheit aufler ihnen wiirde selig. So wur-
deer gezwungen, den katholischen Glauben zu verleugnen. AlsBeschif-
tigung wies man thm das Sdubern von Pferdestillen zu. Dank dieser
Arbeit bekam er wie die andern zu essen und zu trinken und die no-
tigen Kleider. Er schien sogar eine gewisse Glaubensfreiheit zu genies-
sen, gerade was die Annahme der Taufe betraf. Bei der Taufe eines
neuen Mitgliedes nahmen die Tiufer nach seiner Auflerung einen
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Krug voll Wasser und gossen ihn iiber den Tiufling aus mit den
Worten: *Geh’ hin, dein Glaube hat dich selig gemacht’. Anhinger,
die gefehlt hatten, stieffen sie aus und nahmen sie erst wieder nach
Vollbringen der auferlegten Bufle auf. Ein Gebet der Taufer lautete
also: «Am Morgen sprechen sie: ’Behiit mich Gott der Vater’! Zu
Mittag: ‘Behiit mich Gott der Sohn’! Abends vermeinen sie, sie seien
selbst der HI. Geist». Tadglich beteten sie: «Herr, ich sage dir Dank,
dafl du mir gibst Speis’ und Trank. Herr, ich sage dir Dank, dafl du
uns gibst Haus und Heim. Herr, ich sag’ dir Dank, daf} du uns gibst
Haus und Hof, Acker und Matten, daff wir uns erndhren mogen».
Wy erhielt auch Einblick in gewisse Briuche und Gewohnheiten. So
bestatteten die Taufer die Toten ohne jegliche Zeremonie zwischen
einem Weiher und einem Holzli. Einen Gast empfingen sie mit der
Grufiformel: Gott sei mit uns! Darauf antwortete der Eintretende:
Gott sei Lob! Ferner verehelichten sie sich an zwei bestimmten Ta-
gen des Jahres, entweder im Mai oder im Herbst. Als Wyf sich nicht
verpflichten konnte, dauernd bei den Taufern zu bleiben, verlief} er
sie. Angeblich kaufte er im Mahrenland mit seinem Gespan Hans
Sandmann von Knonau von Jakob Belliker, dem Sohne eines berni-
schen Untervogtes, einen Hof. Der Graf des betreffenden Gebiets
lebte nach der Augsburgischen Konfession, war also Lutheraner. Nun
wire es Wyssens Wunsch gewesen, auch die Familie seiner Tochter
Katharina, die mit Heinrich Gsell von Rifferswil zu Badachtal in der
Gemeinde Ebersecken lebte, nach Mihren zu holen. Also machte er
sich auf in die Heimat. In Knonau lag er drei Wochen krank darnie-
der, worauf er zur Einsicht kam, seinen neuen Plan aufzugeben. Da-
her verkaufte er daselbst seinen Teil des Hofes an den genannten Mit-
gesellen. All diese Dinge bilden das Resultat seines mehrfachen Ver-
hors vom Mirz 1582, wobei man ihm auch mit der sogenannten Fol-
ter ’in der Wanne’ nachhalf. Jetzt zeigte er sich wieder gewillt, beim
alten Glauben zu bleiben. Er nahm es auf sein letztes Ende, diesen
innerlich nie verleugnet zu haben. Der Ratsrichter war offenbar von
diesem Bekenntnis nicht ganz iiberzeugt. Lienhard Wyf hatte sich
eine Stunde lang am Pranger zu zeigen und verlor sein restliches Gut
an den Staat. Zudem verpflichtete er sich eidlich, luzernischen Boden
nicht mehr zu betreten .

% Luzerner Akten Nr. 33.
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Gleichzeitig mit Lienhard Wyf8 wurden 1582 auch Katharina
Wy und Heinrich Gsell einvernommen, da man vermutete, ihr Va-
ter und Schwiegervater habe in Mahren fiir sie sondieren miissen. Der
Schwiegersohn war seinerzeit ganz iiberrascht, als ihm andere Leute
die Nachricht des Wegzugs meldeten. Die Tochter aber war in das
Geheimnis eingeweiht, zumal ihr der scheidende Vater ein Kessi iiber-
geben hatte und was sonst noch vorhanden war, wihrend dieser fiir
den Fall einer Riickkehr ein Bett bei seinem Bruder Peter gegen einen
Tauschwert von drei Kronen deponierte. Trotzdem hatte Katharina
WyR nie im Sinne, threm Vater nach Mihren zu folgen. Die eigent-
lichen Helfershelfer waren nach ihrer Meinung vielmehr Peter Wyf
zu Brittnau und der wegegezogene Hans Fautsch von Reiden. Wie es
scheint, wurde Heinrich Gsell straflos entlassen. Der Mann aus dem
Ziirichbiet war seinerzeit vom Pfleger des Dominikanerinnenklosters
Ebersecken ermuntert worden, sich rechtlich niederzulassen, worauf
er heiratete. Im Sommer 1583 wurde er denn auch als Hintersisse
aufgenommen .

Fiir die Folgezeit sind uns aus dem Amt Willisau keine weitern
Taufer mit Namen bekannt. In einem Formelbuch des Staatsarchivs
lesen wir zum Jahr 1588, man moge Nachfrage halten wegen des
Guts des aus Mehlsecken (Langnau LU) entwichenen T#ufers. Im
Jahr darauf wollte die Regierung vom Willisauer Vogt erneut wissen,
ob von fortgezogenen Taufern noch etwas fiir den Fiskus zu holen
se1”. Somit erhellt eindeutig, dafl uns der eine oder andere Taufer
entgangen ist. Soweit wir die konsultierten Quellen {ibersehen, horen
die THuferprozesse aus dem Wiggertal verhiltnismiflig friih auf.
Nach dem Fluktuieren der Bewegung in andern Gegenden ist dies
mit einer gewissen Reserve zu bemerken.

VI. Entlebuch

Gegeniiber dem Amt Willisau hat das Entlebuch weniger direkte
Verbindungen zum Bernbiet. Wald- und Wiflemme, die beiden Quell-
biache der Kleinen Emme, flieflen nur auf Luzerner Boden. Die Was-

% Luzerner Akten Nr. 33. Siehe auch J. Schacher, Zur Zeit der Reformation ins
Luzernbiet eingewandert? Geschichtsfreund CVIII 145.
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serscheide zwischen Kleiner und Grofier Emme durchzieht blof} einen
Zipfel im Siidwesten des Amtes, in den Gemeinden Escholzmatt und
Marbach. Hingegen boten sich im voralpinen Amt Entlebuch fiir
Taufer gute Versteckmoglichkeiten.

Etwa im Winter 1577 war in Escholzmatt ein gewisser Schul-
meister Mathias titig. Er war ein fremder Geselle. Einmal begab er
sich nach Marbach ins Wirtshaus, wo ihn der dortige Kilchherr Lux
Berchtold antraf. Die beiden Tischgenossen kamen auf die Jesuiten
zu sprechen, die sich seit 1574 in Luzern niedergelassen hatten. Der
Schulmeister aber war ein Taufer, der nachts predigen wollte. Als
man sich anschickte, ihn zu fangen, hatte er den gefihrlichen Bo-
den schon verlassen. Zwei Jahre spiter mufite sich Kilchherr Berch-
told wegen seiner im Wirtshaus zu Schangnau gegen die Jesuiten aus-
gestossenen Schmihworte verantworten. Bei dieser Gelegenheit de-
nunzierte er nachtriglich Schulmeister Mathias?. Ohne diese auf-
schlufireiche indirekte Quelle wire der Tdufer der Geschichte ent-
gangen.

Am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts ging der
alte Stand Bern energisch daran, die Taufer aus seiner Landschaft zu
vertreiben und orientierte bei dieser Absicht auch die Regierung von
Luzern. Zur Erreichung des Ziels setzte Bern eigens Tduferjager ein.
Somit erklirt es sich, dafl auch Luzern sein siidwestliches Grenzge-
biet der besondern Obhut des Landvogtes anvertraute. Aus einer Zeit-
spanne von zwanzig Jahren sind uns hieriiber von 1695 an nicht we-
niger als sieben Ratsbeschliisse erhalten, die alle dieselbe Sprache re-
den. Im Entlebuch muflten denn auch zu wiederholten Malen Taufer
an die Bernergrenze gestellt werden, zur Ubergabe an den reformier-
ten Landvogt. Der Rat von Luzern wufite um die Gefahr des Ein-
nistens und Unterschlupfsuchens der Taufer auf den abgelegenen
Alpen. Der Landvogt hatte im besondern Biicher und Schriften der
Taufer zu beschlagnahmen 72.

Aus dieser letzten Epoche der Tauferverfolgung finden sich in
einem Turmbuch zwei interessante Erginzungen aus dem Jahre 1696.
Damals hatte der reformierte Berner Ulrich Liithi von Lauperswil
aus der Vogtei Trachselwald ein Alplehen im Entlebuch und nahm

1 Luzerner Akten Nr. 26.
2 Luzerner Akten Nr. jo.
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auch seinen Vater Kaspar Liithi eine Zeitlang zu sich, welcher es
mit den Tadufern hielt. Der Landvogt reichte Klage ein. In Luzern
bewies Ulrich Liithi seine evangelische Konfession durch seine treue
Gesinnung zur Obrigkeit. Wohl wufite er, dafl man Tdufer nicht im
Lande duldete. Doch glaubte er, seinen eigenen Vater nicht verstos-
sen zu diirfen, bis dieser freiwillig wegginge. Nun wurde er noch ge-
nauer ausgefragt wegen dreier Biicher des Vaters, die in der Alphiitte
waren. Hier handelte es sich um ein kleineres und zwei groflere Bii-
cher (worunter ein Testament), sowie um eine Prattig. Die Frage
nach der Taufe der Tiuferkinder bejahte er als etwas Notwendiges,
wobei die Verwandten das Kind zutriigen. Schlieflich wurde er nicht
mehr weiter verhort und entlassen. Auf einer Deportationsliste von
bernischen Taufer nach Holland aus dem Jahre 1710 figuriert ein Nik-
laus Liithi von Lauperswil, der ein Verwandter zu Ulrich und Kaspar
Liithi sein konnte. Bevor iibrigens Ulrich Liithi das Alplehen im Entle-
buch bekam, hatte es sein Schwager Hans Gerber genutzt, der als Taufer
galt73. Die Nutzung von Alplehen durch reformierte Berner bildete
gleichsam die Ausnahme der Regel: cuius regio, eius religio (wessen
Land, dessen Religion). Als Vergleich sei erwihnt, dafl Ulrich Wiber
von Signau sich am Ende des 16. Jahrhunderts die Alp Rotenfluh in
Escholzmatt fiir fiinf Sommer als Lehen sicherte, diese aber die zwei
ersten Jahre umstindehalber nicht beziehen konnte, was 1601 einen
gerichtlichen Entscheid zur Folge hatte74.

Gleichzeitig mit Ulrich Liithi stand im Juni 1696 in Luzern noch
ein Berner Rede und Antwort: der Tiufer Hans Zaugg aus dem
Kirchspiel Hoechstetten in der Vogtei Signau. Der sojihrige Mann
hatte im Salwideli in der Nihe von Sérenberg zum zweitenmal ein
Alplehen inne. Er machte kein Geheimnis aus seinem Taduferglauben,
den er sieben oder acht Jahre zuvor angenommen hatte. Er stand
zwar zur Obrigkeit; aber das Kriegshandwerk war ihm innerlich zu-
wider, was er also begriindete: «Unser Herrgott habe zu Petrus ge-
sagt: ’Er solle sein Schwert an seinen Ort tun’, Ob sie nicht wiif}ten,
wessen Kinder sie seien. Er denke, unser Herrgott habe damit ge-
meint, man solle mit dem Wort Gottes streiten». Nach seinem Glau-
ben befragt, zitierte er aus der Bibel: «Man soll Gott lieben von

3 Luzerner Akten Nr. 48.
4 Luzerner Ratsprotokoll XLVII 261 a-b, 271 a.
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luther gantzem hertzen und lust der sell, von allen kriafften; darnach
den nechsten als sich selbsten. Daran hange dz gantze gsetz und die
propheten. Dz er von neuwem gebohren werde, dis sie so vill, als er
soll von siinden abstahen und solche nit mehr thuon. Durch wasser
und geist, dz sie so vill, dz der mentsch soll durch buosfertiges leben
von siinden abstahen; darnach tauf man sie wider, wan sie es begeh-
ren. Man soll sich wohl halten und Gott ghorsamb sin: dz ist dz recht
und dz billiche thuon». Die religidsen Unterweisungen aus ’Bibel und
Testament’ hatte sich Zaugg in dieser und jener Stube unweit von
Hoechstetten geholt, wohin er zum Gottesdienst gegangen war. Dabei
waren oft ihrer zehn, zwolf bis fiinfzehn Personen zusammengekom-
men. Aus dem Luzernbiet vermochte er keine Zusammenkiinfte anzu-
geben. Zur Angabe weiterer Tdufer im Lande aufgefordert, denun-
zierte er Uli Balzli auf seinem Bergli und den Aelpler Welt: auf dem
Lochsitenberg. Seine Biicher hatte er nicht nach dem Salwideli mitge-
nommen, sondern daheim gelassen. Am Ende des Verhors beteuerte
Zaugg, in allen Dingen die Wahrheit gesagt zu haben. Da am ganzen
Prozefi aufler den Amtspersonen von Luzern schon Weibel, Ge-
schworene und Landvogt im Entlebuch beteiligt waren, wurden dem
Taufer die Gerichtskosten iiberbunden, worauf man ihn des Landes
verwies 5, '

Die letzte Taufernotiz in einem Luzerner Ratsbuch verzeichnet im
November 1716 die Ausweisung von Peter Gerber und seines Gespans
aus dem Entlebuch. Dabei wollte man genau wissen, ob diese zwei
ausgewiesenen Minner Gilg und Josef Lotscher als Tiufer bekannt
waren oder nicht. Je nachdem sollten sie thren Alpzins erhalten oder
dessen verlustig gehen. Im gleichen Text werden die Geschworenen,
*welche mit den jiingsthin verwisenen widerteufferen miiche, arbeit,
lduff und gang gehabt’, mit einem Taglohn von 20 Schilling entschi-
digt. Offenbar gab man in jener Zeit noch andern Leuten den Lauf-
pafl, zumal sich die Regierung auch im August und September 1716
mit Tdufern im Entlebuch befafite 8,

Drei bernische Tduferjiger betraten bei ithrem Handwerk 1726
auf der Grenze zwischen Trub und Marbach widerrechtlich Luzer-
nerboden, um drei gefliichtete Tduferinnen einzufangen. Darauf

% Luzerner Akten Nr. 49.
76 Luzerner Akten Nr. 5o0.
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reichte der Entlebucher Landvogt Beschwerde ein. Der kritische Fall
zog sich volle vier Jahre in die Linge, ob das fragliche Haus am
Windbruch zu Luzern oder Bern gehore. Beide Parteien nahmen
mehrmals Augenschein. Die Angelegenheit endete zugunsten Luzerns,
das den Eindringlingen eine Bufle von hundert Talern auferlegte?.
Fassen wir ein paar wesentliche Dinge zusammen! In einer Zeit-
spanne von annihernd 200 Jahren hatten sich der Obrigkeit von
Luzern nachweisbar {iber 6o Personen als eigentliche Taufer, Halb-
tdufer oder blof} Verdichtige zu stellen. Dazu kommen noch einige
Kontumazurteile. Die Verhorakten bieten ferner indirekte Angaben
iber eine gewisse Anzahl namentlich belegter Taufer auf Luzerner
Boden. Schliefflich sind noch jene Leute mitzurechnen, welche die
Heimat verlassen haben, ohne daf} sie archivalisch zu fassen sind.
Somit diirften wir mit der rund geschitzten Gesamtzahl Hundert
als obere Grenze kaum weit daneben geraten, wobei das fremde Ele-
ment neben dem einheimischen ziemlich hiufig vertreten ist. Dieses
Ergebnis aus einer so langen Epoche verschwindet fast in Anbetracht
der schweizerischen Bewegung, hat doch Bern 1711 allein 325 Tdu-
fer (53 Manner, 74 Frauen, 51 Ledige, 147 Kinder) auf drei Schiffen
nach Holland deportiert’. Neben drei Todesurteilen iiber Fremde
wechseln die Richterspriiche auf Verbannung und Freilassung. Wir
haben den Eindruck gewonnen, daff die einheimischen und eingeses-
senen Leute im allgemeinen gnidiger davonkamen als die fremden
Personen, zumal diese aus psychologischen Griinden leichter zu be-
strafen und auszuweisen waren. Immerhin bilden die ausgewerteten
Akten in ihrem Lingsschnitt eine Art Spiegelbild zur gesamtschwei-
zerischen Tduferbewegung und zugleich ein Kapitel luzernischer Kan-
tonsgeschichte. Durchaus richtig beurteilt Griiter das Abnehmen der
Tduferprozesse im Zusammenhang mit der katholischen Reform
nach dem Konzil von Trient: «Als in den achtziger Jahren die Missio-
nen der Jesuiten zu wirken begannen, und als vollends durch das
Wirken der Kapuziner auf der Landschaft wieder eine geregelte Seel-
sorge einsetzte, verebbte hier die Welle der Tduferei. Nur vereinzelte
Fille waren im 17. Jahrhundert zu ahnden» 7. Gerade die in den

77 Siehe E. Miiller, a. a. O. 344 ff.
78 E. Miiller, a. a. O. 313.
® S, Griiter, a. a. O. 57.
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Turmbiichern ausgeschépften Quellen erginzen das von Brindly und
Griiter gezeichnete Bild iiber die Taufer durch eine Reihe neuer Ein-
zelfille und verlethen dem ganzen Problem im Blickfelde Luzerns
allmahlich die historische Form und Gestalt.

Es ist bezeichnend, daff bernische Tdufer am lingsten im abgele-
genen Entlebuch unter die Lupe der Behdrden genommen wurden.
Wenn das Wigger-, Suren- und vor allem das Winontal zahlenmiflig
mehr Tdufer beheimateten als die weitere Umgebung Luzerns bis in
den halben Kanton hinaus, so erlebten eben die Menschen in den
nach dem Bernbiet offenen Talschaften die bewegten und unsichern
Jahre der Reformation wohl nachhaltiger und tiefer, was selbst noch
spitere Quellentexte offenbaren. Trotz der Scheidung der Geister
mit dem Uebertritt Berns zur neuen Lehre wurde in den natiirlichen
Talschaften ohne Riegel an der Grenze durch einen gewissen weitern
wirtschaftlichen Kontakt eben doch nicht in allen Dingen jih gebro-
chen. Genau wie Leute in den genannten Tilern in etwa mit dem
Glauben der Reformierten und Taufer in Berithrung kamen oder gar
sympathisierten und auswanderten, zogen auch einzelne Personen
aus dem alten Bernbiet ins luzernische Territorium, bereit, die Kon-
sequenzen zu ziehen. Nur durch den Grundsatz: *Cuius regio, eius
religio’ retteten sich die alten Orte bis zur Helvetik ihre geschlosse-
nen konfessionellen Formationen, was die Zustinde in den gemeinen
Vogteien zur Gentige beweisen.

In der Schweiz und anderswo hitten die T4ufer ohne Opposition
eine unvergleichlich hohere Zahl an Anhingern gewonnen. Wenn
sie auch insofern irrten, als sie mit den Reformierten an der Fiille des
Offenbarungsgutes Abstriche vornahmen, so haben sie doch durch
thren Kampf gegen die Mifistinde in der katholischen Kirche und
fiir das Ideal der biblischen Urkirche ein Anliegen von grofiér Wer-
bekraft verfochten. In diesem Sinne sind sie geschichtlich und heils-
geschichtlich ernstzunehmen. Die Reformation zwingt die Katholi-
ken und die katholische Reform alle andern Christen zur Besinnung
und zum Bekenntnis der historischen Mitschuld an der Last der tra-
gischen Trennung, worunter wir hilben und driiben das fiinfte Jahr-
hundert leiden. Moge das zweite Vatikanische Konzil die Einheit
aller Christen wirksam in die Wege leiten!



	Geschichte der luzernischen Täufer

